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Stadtanzeiger
Amts- und Mitteilungsblatt 

der Großen Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. 
und der Gemeinden Bösenbrunn, Eichigt und Triebel/Vogtl.

Nr. 2
25. Februar 2022

01.03. 08:30 Bücherbus am Dorfplatz, Bobenneukirchen
01.03. 12:30 Bücherbus an der Feuerwehr, Triebel
02.03. 14:30 Heilige Messe, Borromäus-Kirche Oelsnitz/Vogtl.
04.03. 18:00 Treff des Skatclub Oelsnitz/Vogtl. e.V., GV Stephanstraße
04.03. 19:00 Weltgebetstag, Katharinenkirche
05.03. 18:00 Heilige Messe, Borromäus-Kirche Oelsnitz/Vogtl.
06.03. 09:30  Familienkirche, Sachsgrün
06.02. 10:00  Gottesdienst, Stadtkirche St. Jakobi
06.03. 11:00 Sonderführung zur Ausstellung " Drumze -  

Tibetische Teppiche“, Schloß Voigtsberg
09.03. 14:00 Treff der Selbsthilfegruppe Parkinson mit Eheberater 

Dieter Leicht zum Thema „Angst“,  
Cafeteria der Wohnanlage „An der Katharinenkirche“

10.03. 14:00 Kreativwerkstatt: Frühlingskreationen Teil 1,  
MGH Goldene Sonne

12.03. 17:00 Familienkirche, Kirche Taltitz
12.03. 18:00 Heilige Messe, Borromäus-Kirche Oelsnitz/Vogtl.
13.03. 09:30 Gottesdienst zum Weltgebetstag,  

St. Margareten Kirche Bobenneukirchen
13.03. 10:00 Gottesdienst, Stadtkirche St. Jakobi
13.03. 14:00 Treff des Skatclub Oelsnitz/Vogtl. e.V., GV Stephanstraße
18.03. 18:00 Treff des Skatclub Oelsnitz/Vogtl. e.V., GV Stephanstraße
19.03. 18:00 Heilige Messe, Borromäus-Kirche Oelsnitz/Vogtl.
20.03. 09:30 Gottesdienst, St. Katharinen-Kirche Eichigt
20.03. 10:00 Gottesdienst, Stadtkirche St. Jakobi
21.03. 10:00 Bücherbus an der Grundschule Eichigt, Eichigt
23.03. 14:00 Frühlingshafte Basteleien im Cafe Biene,  

Otto-Riedel-Straße 3
24.03. 14:00 Kreativwerkstatt: Frühlingskreationen Teil 2,  

MGH Goldene Sonne
26.03. 10:00 Bezirksmeisterschaft Judo U13, Dreifeldturnhalle
26.03. 18:00 Heilige Messe, Borromäus-Kirche Oelsnitz/Vogtl.
27.03. 09:30 Gottesdienst, Kirche Posseck
27.03. 10:00 Gottesdienst, Stadtkirche St. Jakobi
29.03. 14:30 Blutspende, Oberschule Oelsnitz/Vogtl.
31.03. 20:00 Irish Folk mit modernem Songwriting:  

Salt House, Katharinenkirche

Vorschau April
10.04. 11:00 Ostermarkt, u.a. mit der Stadtkapelle Oelsnitz/Vogtl., 

dem Sperkenhoppel, Marktplatz
16.-18.04.  Ostern auf dem Schloss, Schloß Voigtsberg

Änderungen vorbehalten

Schottischer Folk  
zwischen Tradition und Moderne

Schon ihr Album „Undersong“ wurde von der britischen Presse 
hoch gelobt und den Songs des Trios „aufsehenerregende Frische“ 
attestiert: Salt House. Das mittlerweile dritte Studioalbum der Aus-
nahmemusiker um die promovierte Sängerin, Gitarristin und Har-
moniumspielerin Jenny Sturgeon mit dem Titel „Huam“ wurde vor 
zwei Jahren veröffentlicht und zeigt in bestechender Weise, dass 
altes Liedgut aus dem 19. und 20. Jahrhundert gepaart mit moder-
nem Songwriting hier eine Symbiose eingehen, die nicht nur ins 
Ohr, sondern auch ins Herz geht. Dabei wird die Singer-Songwriter-
qualität von Sturgeon durch Sänger und Gitarrist Ewan MacPherson 
und die Arrangements der Geigerin, Bratschistin und Sängerin Lau-
ren MacCol poetisch und vielschichtig umrahmt. Die akribische Lie-
be zum Detail, die gemeinsame Leidenschaft und die Sorgfalt der 
Gruppe für ihr Handwerk lassen den Abend für die Besucher in der 
Katharinenkirche Oelsnitz/Vogtl. am 31. März ab 20:00 Uhr dabei 
zum Erlebnis werden. Die neueste Kurzscheibe der Band, „Working 
for Zeus“, kam erst im vergangenen Dezember heraus. Aufgrund 
eingeschränkter Kapazitäten ist ein frühzeitiger Ticketkauf für das 
Ausnahmekonzert ratsam. Weitere Informationen zum Konzert, 
Eintrittspreise sowie Kartenbestellungen sind unter www.kathari-
nenkirche-oelsnitz.de oder in der Kultur- und Tourismusinforma-
tion Oelsnitz/Vogtl. unter Telefon (03 74 21) 2 07 85 verfügbar.

Sperkentipp im März

Jeden Dienstag und Freitag Wochenmarkt mit Händlern und Erzeugern aus der Region in der Zeit von 
08:00 - 14:00 Uhr – Marktplatz, Oelsnitz/Vogtl. 

�མ་ཟ།ེ 
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Herzlichen Glückwunsch
Der Oberbürgermeister der Großen 

Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. und die 
Bürgermeisterin und die Bür-

germeister der Gemeinden 
Bösenbrunn, Eichigt und 
Triebel/Vogtl. gratulieren 
allen Altersjubilaren im 
März recht herzlich zum 
Geburtstag verbunden mit 
den besten Wünschen für 
Gesundheit und persönli-
ches Wohlergehen.

➢ Lieferservice innerhalb 24 Std.

➢ digitaler und telefonischer Vorbestellservice

➢ Präventionsanalysen 
(Stuhlanalysen, Haar-Mineralsto� -Analyse, Vitamin D, …)

➢ Termine für individuelle Beratungen möglich 
(Naturheilkunde, Medikationsanalysen, Ernährungsberatung…)

➢ kundenfreundliche Ö� nungszeiten

➢ freundliche, persönliche Betreuung

➢ über 90% der nachgefragten Arzneimittel 
sofort verfügbar

6. NOVEMBER 2018 | 18.30 UHR
Dankeschönveranstaltung
für unsere Kunden
Vortrag und Hausmesse

WIR SIND IMMER FÜR UNSERE KUNDEN DA!

Unser Service

Inhaberin: Apothekerin
Constanze Süßdorf-Schönstein e.K.

Markt 7 | 08606 Oelsnitz / Vogtl.

www.marktapotheke-oelsnitz.de

Ö� nungszeiten: Mo–Fr 7.15–18.30 Uhr
 Sa 8.00–12.30 Uhr

ANRUFE   bitte unter (037421) 475-0

aus Ihrer Markt-Apotheke

Mittwoch
16.03.2022 

9-13 Uhr

VITAMIN D-MESSWOCHE 
für 24,95 €

ÜBERPRÜFUNG 
BLUTDRUCKMESSGERÄTE
für 12,95 €/ Gerät

Bitte beachten: Sollten Sie bereits ein Vitamin 
D-Präparat einnehmen, dann setzen Sie es 
bitte ca. 2 Wochen vor dem Test ab.

Bitte vereinbaren Sie einen Termin oder geben 
Sie Ihr Gerät am Vortag bei uns ab.

7. - 10. März*

*Es gelten die Bestimmungen der aktuellen, sächsischen Corona-Schutzverordnung.

Betroffen müssen wir Kenntnis vom Ableben von

Herrn

Roland Quaas
Bürgermeister a.D. der Stadt Oelsnitz/Vogtl, 

vom 02.10.1991 bis 30.11.1992

nehmen.

Das Wohl der Stadt Oelsnitz/Vogtl. war ihm immer  
Herzensangelegenheit.

Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seinen Angehörigen.  
Wir werden ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren.

Mario Horn Stadtrat Stadtverwaltung 
Oberbürgermeister  Oelsnitz/Vogtl.

Bürgermeister a.D. Roland Quaas  
lebt nicht mehr

Der ehemalige Bürgermeister der Stadt Oelsnitz/Vogtl. 
Roland Quaas ist am 28. Januar 2022 im Klinikum Ober-
göltzsch Rodewisch verstorben. Roland Quaas, geboren 
am 4. Juni 1935, Sohn eines Schuhmachers in Wurzen, von 
Beruf Feintäschnermeister, war vom 2. Oktober 1991 bis 
zum 30. November 1992 Bürgermeister der Stadt Oelsnitz/
Vogtl. Bis zuletzt hielt Roland Quaas regelmäßigen Kon-
takt zur Stadt, die ihm immer am Herzen lag. So war er 
zum Beispiel Gast zum 30. Jahrestag der Besetzung der 
SED-Kreisleitung im Jahr 2020. Der Handwerksmeister hat-
te sein Feintäschnergeschäft in der Oberen Kirchstraße. Er 
wurde nach der politischen Wende in den Stadtrat gewählt 
und wurde 1991 von diesem zum Bürgermeister bestimmt. 
Nach reichlich einem Jahr trat er aus persönlichen Gründen 
zurück. Oberbürgermeisterin Eva-Maria Möbius folgte ihm 
im Amt. Unsere aufrichtige Anteilnahme, die Oberbürger-
meister Mario Horn im Namen der Stadt Oelsnitz/Vogtl. 
auch persönlich bekundete, gilt seinen Angehörigen. Wir 
werden Roland Quaas stets ein ehrendes Gedenken be-
wahren.

Roland Quaas  
(Foto: Christian Schubert / Freie Presse Oberes Vogtland)
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INFORMATIONEN AUS DEM RATHAUS

Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Der Gemeinschaftsausschuss fasste in der öffentlichen Sitzung am 
2. Februar 2022 folgende Beschlüsse:

Beschluss Nr. 2021/308 
Der Gemeinschaftsausschuss beschließt die Polizeiverordnung der 
Großen Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. zugleich als erfüllende Gemeinde 
der Verwaltungsgemeinschaft Oelsnitz/Vogtl., Bösenbrunn, Eichigt 
und Triebel/Vogtl.
Abstimmungsergebnis:
13 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 1 Stimmenthaltung  

Beschluss Nr. 2022/396 
Der Gemeinschaftsausschuss wählt folgende Mitglieder und deren 
Stellvertreter den Gemeindewahlausschuss zu den Bürgermeister-
wahlen am 12. Juni 2022
1. Mitglied: Cornelia Geipel Stellvertreter: Hannes Schulz
2. Mitglied: Beate Nößke Stellvertreter: Korina Müller
3. Mitglied: Andrea Lubowietzki Stellvertreter: Carolin Martens
4. Mitglied: Manuela Preuß Stellvertreter: Birgitt Reichhard
Als Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses wird Cornelia Gei-
pel gewählt, als stellvertretender Vorsitzender Hannes Schulz.
Abstimmungsergebnis:
12 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 1 Stimmenthaltung  

Beschluss Nr. 2021/311 
1.  Der Gemeinschaftsausschuss beschließt den 2. Entwurf der  

2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Verwaltungsge-
meinschaft Oelsnitz-Eichigt-Triebel-Bösenbrunn bestehend aus 
Planzeichnung und Text sowie Begründung mit Umweltbericht 
in der Fassung vom 4. Oktober 2021 zu billigen.

2.  Die Stadtverwaltung wird beauftragt die Öffentlichkeitsbeteili-
gung nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
durchzuführen.

Abstimmungsergebnis:
14 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 0 Stimmenthaltung  

Der Stadtrat fasste in der öffentlichen Sitzung am 9. Februar 2022 
folgende Beschlüsse:

Beschluss Nr. 2021/282 
Der Stadtrat beschließt, dass der Oberbürgermeister, Mario Horn, 
als gesetzlicher Vertreter des Gesellschafters Stadt Oelsnitz/Vogtl. 
in der Stadtwerke Oelsnitz/V. GmbH ermächtigt wird, in der Ge-
sellschafterversammlung der Stadtwerke Oelsnitz/V. GmbH den 
Jahresabschluss 2020 der Stadtwerke Oelsnitz/V. GmbH in der 
vorliegenden Form zu beschließen, den Jahresüberschuss in Höhe 
von 1.046.304,45 Euro festzustellen, sowie den Jahresüberschuss in 
Höhe von 1.046.304,45 Euro auf neue Rechnung vorzutragen; 
den Oberbürgermeister der Stadt Oelsnitz/Vogtl., Mario Horn, zu 
ermächtigen in der Gesellschafterversammlung der Kommunale 
Holding Oelsnitz/V. GmbH den Jahresabschluss 2020 der Stadt-
werke Oelsnitz/V. GmbH in der vorliegenden Form zu beschließen, 
den Jahresüberschuss in Höhe von 1.046.304,45 Euro festzustel-
len, sowie den Jahresüberschuss von 1.046.304,45 Euro auf neue 
Rechnung vorzutragen und den Oberbürgermeister, Mario Horn, 
als gesetzlichen Vertreter des Gesellschafters Stadt Oelsnitz/Vogtl. 
in der Kommunale Holding Oelsnitz/V. GmbH zu ermächtigen, 
den Geschäftsführer der Kommunale Holding Oelsnitz/V. GmbH, 

Herrn Hirsch, in der Gesellschafterversammlung der Kommunale 
Holding Oelsnitz/V. GmbH anzuweisen, den Jahresabschluss 2020 
der Stadtwerke Oelsnitz/V. GmbH in der vorliegenden Form in der 
Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Oelsnitz/V. GmbH zu 
beschließen, den Jahresüberschuss in Höhe von 1.046.304,45 Euro 
festzustellen, sowie den Jahresüberschuss von 1.046.304,45 Euro 
auf neue Rechnung vorzutragen. 
Abstimmungsergebnis:
18 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 0 Stimmenthaltung 

Beschluss Nr. 2022/387 
Der Stadtrat beschließt, dass der Oberbürgermeister, Mario Horn, 
als gesetzlicher Vertreter des Gesellschafters Stadt Oelsnitz/Vogtl. 
in der Stadtwerke Oelsnitz/V. GmbH ermächtigt wird, in der Ge-
sellschafterversammlung der Stadtwerke Oelsnitz/V. GmbH der 
Geschäftsführerin der Stadtwerke Oelsnitz/V. GmbH, Frau Ines 
Puhan, für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen; den 
Oberbürgermeister der Stadt Oelsnitz/Vogtl., Mario Horn, zu er-
mächtigen in der Gesellschafterversammlung der Kommunale 
Holding Oelsnitz/V. GmbH der Geschäftsführerin der Stadtwerke 
Oelsnitz/V. GmbH, Frau Ines Puhan, für das Geschäftsjahr 2020 Ent-
lastung zu erteilen und den Oberbürgermeister, Mario Horn, als 
gesetzlichen Vertreter des Gesellschafters Stadt Oelsnitz/Vogtl. in 
der Kommunale Holding Oelsnitz/V. GmbH zu ermächtigen, den 
Geschäftsführer der Kommunale Holding Oelsnitz/V. GmbH, Herrn 
Hirsch, in der Gesellschafterversammlung der Kommunale Holding 
Oelsnitz/V. GmbH anzuweisen, der Geschäftsführerin der Stadtwer-
ke Oelsnitz/V. GmbH, Frau Ines Puhan, für das Geschäftsjahr 2020 
Entlastung zu erteilen.
Abstimmungsergebnis:
18 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 0 Stimmenthaltung 

Beschluss Nr. 2022/384 
Der Stadtrat beschließt, dass der Oberbürgermeister, Mario Horn, 
als gesetzlicher Vertreter des Gesellschafters Stadt Oelsnitz/Vogtl. 
in der Oelsnitzer Wohnungsbaugesellschaft mbH ermächtigt wird, 
in der Gesellschafterversammlung der Oelsnitzer Wohnungs-
baugesellschaft mbH den Jahresabschluss 2020 der Oelsnitzer 
Wohnungsbaugesellschaft mbH in der vorliegenden Form zu be-
schließen, den Jahresüberschuss in Höhe von 259.934,51 Euro fest-
zustellen, sowie den Jahresüberschuss in Höhe von 259.934,51 Euro 
auf neue Rechnung vorzutragen; den Oberbürgermeister der Stadt 
Oelsnitz/Vogtl., Mario Horn, zu ermächtigen in der Gesellschaf-
terversammlung der Kommunale Holding Oelsnitz/V. GmbH den 
Jahresabschluss 2020 Oelsnitzer Wohnungsbaugesellschaft mbH 
in der vorliegenden Form zu beschließen, den Jahresüberschuss 
in Höhe von 259.934,51 Euro festzustellen, sowie den Jahresüber-
schuss von 259.934,51 Euro auf neue Rechnung vorzutragen und 
den Oberbürgermeister, Mario Horn, als gesetzlichen Vertreter 
des Gesellschafters Stadt Oelsnitz/Vogtl. in der Kommunale Hol-
ding Oelsnitz/V. GmbH zu ermächtigen, die Geschäftsführerin der 
Kommunale Holding Oelsnitz/V. GmbH, Frau Puhan, in der Gesell-
schafterversammlung der Kommunale Holding Oelsnitz/V. GmbH 
anzuweisen, den Jahresabschluss 2020 Oelsnitzer Wohnungsbau-
gesellschaft mbH in der vorliegenden Form in der Gesellschafter-
versammlung der Oelsnitzer Wohnungsbaugesellschaft mbH zu 
beschließen, den Jahresüberschuss in Höhe von 259.934,51 Euro 
festzustellen, sowie den Jahresüberschuss von 259.934,51 Euro auf 
neue Rechnung vorzutragen. 
Abstimmungsergebnis:
18 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 0 Stimmenthaltung

Beschlüsse der Gremien der Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft
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Beschluss Nr. 2022/388 
Der Stadtrat beschließt, dass der Oberbürgermeister, Mario Horn, 
als gesetzlicher Vertreter des Gesellschafters Stadt Oelsnitz/Vogtl. 
in der Oelsnitzer Wohnungsbaugesellschaft mbH ermächtigt wird, 
in der Gesellschafterversammlung der Oelsnitzer Wohnungsbauge-
sellschaft mbH den Geschäftsführern der Oelsnitzer Wohnungsbau-
gesellschaft mbH, Herrn Bernd Glaß und Herrn Uwe Hirsch, für das 
Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen; den Oberbürgermeister 
der Stadt Oelsnitz/Vogtl., Mario Horn, zu ermächtigen in der Gesell-
schafterversammlung der Kommunale Holding Oelsnitz/V. GmbH 
den Geschäftsführern der Oelsnitzer Wohnungsbaugesellschaft 
mbH, Herrn Bernd Glaß und Herrn Uwe Hirsch, für das Geschäfts-
jahr 2020 Entlastung zu erteilen und den Oberbürgermeister, Mario 
Horn, als gesetzlichen Vertreter des Gesellschafters Stadt Oelsnitz/
Vogtl. in der Kommunale Holding Oelsnitz/V. GmbH zu ermäch-
tigen, die Geschäftsführerin der Kommunale Holding Oelsnitz/V. 
GmbH, Frau Puhan, in der Gesellschafterversammlung der Kommu-
nale Holding Oelsnitz/V. GmbH anzuweisen, den Geschäftsführern 
der Oelsnitzer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Herrn Bernd Glaß 
und Herrn Uwe Hirsch, für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu 
erteilen. 
Abstimmungsergebnis:
18 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 0 Stimmenthaltung 

Beschluss Nr. 2022/385 
Der Stadtrat beschließt, den Oberbürgermeister der Stadt Oels-
nitz/Vogtl., Mario Horn, zu ermächtigen in der Gesellschafterver-
sammlung der Kommunale Holding Oelsnitz/V. GmbH den Jahres-
abschluss 2020 der Oelsnitzer Kultur GmbH in der vorliegenden 
Form zu beschließen, den Jahresüberschuss in Höhe von 84.207,02 
Euro festzustellen, davon anteilig einen Teilbetrag in Höhe von 
35.000,00 Euro für Instandhaltungsmaßnahmen im Zoephelschen 
Haus (hier Brand und Sicherheitsbeleuchtung), davon einen weite-
ren Teilbetrag in Höhe von 10.000,00 Euro für die Erneuerung von 
Ausstellungsmobiliar, davon einen weiteren Teilbetrag in Höhe von 
8.000,00 Euro für notwendige Ersatzbeschaffungen im Bereich Ver-
anstaltungstechnik, jeweils als zweckgebundene Rücklage zu ver-
wenden, sowie den Restbetrag den freien Rücklagen zuzuordnen 
und den Oberbürgermeister, Mario Horn, als gesetzlichen Vertreter 
des Gesellschafters Stadt Oelsnitz/Vogtl. in der Kommunale Hol-
ding Oelsnitz/V. GmbH zu ermächtigen, den/die Geschäftsführer/-
in der Kommunale Holding Oelsnitz/V. GmbH, Herr Hirsch/Frau 
Puhan, in der Gesellschafterversammlung der Kommunale Holding 
Oelsnitz/V. GmbH anzuweisen, den Jahresabschluss 2020 der Oels-
nitzer Kultur GmbH in der vorliegenden Form in der Gesellschaf-
terversammlung der Oelsnitzer Kultur GmbH zu beschließen, den 
Jahres-überschuss in Höhe von 84.207,02 Euro festzustellen, davon 
anteilig einen Teilbetrag in Höhe von 35.000,00 Euro für Instandhal-
tungsmaßnahmen im Zoephelschen Haus (hier Brand und Sicher-
heitsbeleuchtung), davon einen weiteren Teilbetrag in Höhe von 
10.000,00 Euro für die Erneuerung von Ausstellungsmobiliar, davon 
einen weiteren Teilbetrag in Höhe von 8.000,00 Euro für notwendi-
ge Ersatzbeschaffungen im Bereich Veranstaltungstechnik, jeweils 
als zweckgebundene Rücklage zu verwenden, sowie den Restbe-
trag den freien Rücklagen zuzuordnen. 
Abstimmungsergebnis:
19 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 0 Stimmenthaltung 

Beschluss Nr. 2022/390 
Der Stadtrat beschließt, den Oberbürgermeister der Stadt Oelsnitz/
Vogtl., Mario Horn, zu ermächtigen in der Gesellschafterversamm-
lung der Kommunale Holding Oelsnitz/V. GmbH dem Geschäfts-
führer der Oelsnitzer Kultur GmbH, Herrn Daniel Petri, für das 
Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen und den Oberbürger-
meister, Mario Horn, als gesetzlichen Vertreter des Gesellschafters 
Stadt Oelsnitz/Vogtl. in der Kommunale Holding Oelsnitz/V. GmbH 
zu ermächtigen, den/die Geschäftsführer/-in der Kommunale Hol-
ding Oelsnitz/V. GmbH, Herr Hirsch/Frau Puhan, in der Gesellschaf-

terversammlung der Kommunale Holding Oelsnitz/V. GmbH an-
zuweisen, den Geschäftsführer der Oelsnitzer Kultur GmbH, Herrn 
Daniel Petri, für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. 
Abstimmungsergebnis:
19 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 0 Stimmenthaltung 

Beschluss Nr. 2021/299 
Der Stadtrat beschließt, dass der Oberbürgermeister der Stadt 
Oelsnitz/Vogtl., Mario Horn, dazu ermächtigt wird, in der Gesell-
schafterversammlung der Kommunale Holding Oelsnitz/V. GmbH 
für deren Alleingesellschafter, die Stadt Oelsnitz/Vogtl., als deren 
gesetzlicher Vertreter, den Jahresabschluss 2020 der Kommunale 
Holding Oelsnitz/V. GmbH in der vorliegenden Form zu beschlie-
ßen, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.783,83 Euro festzustellen, 
sowie auf neue Rechnung vorzutragen. 
Abstimmungsergebnis:
19 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 0 Stimmenthaltung 

Beschluss Nr. 2022/389 
Der Stadtrat beschließt, dass der Oberbürgermeister der Stadt 
Oelsnitz/Vogtl., Mario Horn, dazu ermächtigt wird, in der Gesell-
schafterversammlung der Kommunale Holding Oelsnitz/V. GmbH 
für deren Alleingesellschafter, die Stadt Oelsnitz/Vogtl., als deren 
gesetzlicher Vertreter, die Geschäftsführer Frau Ines Puhan, Herrn 
Bernd Glaß sowie Herrn Uwe Hirsch für das Geschäftsjahr 2020 zu 
entlasten. 
Abstimmungsergebnis:
19 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 0 Stimmenthaltung 
 
Beschluss Nr. 2022/386 
Der Stadtrat beschließt, dass der Oberbürgermeister der Stadt 
Oelsnitz/Vogtl., Mario Horn, dazu ermächtigt wird, in der Gesell-
schafterversammlung der Kommunale Holding Oelsnitz/V. GmbH 
für deren Alleingesellschafter, die Stadt Oelsnitz/Vogtl., als deren 
gesetzlicher Vertreter, die Geschäftsordnung des Aufsichtsrates der 
Kommunale Holding Oelsnitz/V. GmbH in der in der Anlage vorlie-
genden Form zu genehmigen. 
Abstimmungsergebnis:
19 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 0 Stimmenthaltung 

Beschluss Nr. 2022/383 
Der Stadtrat beschließt die Satzung über die Erhebung von Eltern-
beiträgen und weiteren Entgelten für die Betreuung von Kindern 
in den Kindertageseinrichtungen der Großen Kreisstadt Oelsnitz/
Vogtl. (Elternbeitrags- und Entgeltsatzung).  
Abstimmungsergebnis:
14 Ja-Stimmen / 4 Nein-Stimmen / 1 Stimmenthaltung 

Beschluss Nr. 2021/265 
Auf Antrag der Stadtratsfraktion DIE LINKE/SPD beschließt der 
Stadtrat die Einrichtung eines dauerhaften Spendenkontos für Not-
fälle durch höhere Gewalt bei der Stadt Oelsnitz/Vogtl. 
Abstimmungsergebnis:
17 Ja-Stimmen / 1 Nein-Stimmen / 1 Stimmenthaltung 

Beschluss Nr. 2021/362 
Der Stadtrat beschließt die Vergabe der Planungsleistungen der 
Objektplanung Leistungsphasen 5-9 zum Vorhaben „Sanierung und 
Erweiterung Grundschule „Am Stadion“ einschl. Turnhalle" an das 
Planungsbüro [cm.a] christianmertens.architekten, Planitzer Str. 2 
aus 08056 Zwickau mit einer Bruttosumme von 390.722,92 Euro 
sowie die Anpassung des Honorars der Leistungsphasen 1-4 von 
112.267,81 Euro brutto auf 144.513,95 Euro brutto.
Abstimmungsergebnis:
19 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 0 Stimmenthaltung 

Beschluss Nr. 2021/363 
Der Stadtrat beschließt die Vergabe der Planungsleistungen der 
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Tragwerksplanung Leistungsphasen 5-6 zum Vorhaben "Sanierung 
und Erweiterung Grundschule "Am Stadion" einschl. Turnhalle" an 
das Planungsbüro hdk Ingenieurgesellschaft mbh, Paul-Geipel- 
Str. 1 aus 08371 Glauchau mit einer Bruttosumme von 63.698,48 
Euro sowie die Anpassung des Honorars der Leistungsphasen 1-4 
von 67.828,91 Euro brutto auf 87.964,57 Euro brutto. 
Abstimmungsergebnis:
19 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 0 Stimmenthaltung 

Beschluss Nr. 2021/364 
Der Stadtrat beschließt die Vergabe der Planungsleistungen der 
HLS-Planung Leistungsphasen 5-9 zum Vorhaben „Sanierung und 
Erweiterung Grundschule „Am Stadion“ einschl. Turnhalle" an das 
Planungsbüro Ingenieurgesellschaft Lachmann-Dominok mbH, 
Bachstr. 17 aus 08606 Oelsnitz/Vogtl. mit einer Bruttosumme von 
69.229,74 Euro sowie die Anpassung des Honorars der Leistungs-
phasen 1-4 von 29.055,16 Euro brutto auf 29.669,89 Euro brutto. 
Abstimmungsergebnis:
19 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 0 Stimmenthaltung 

Beschluss Nr. 2021/365 
Der Stadtrat beschließt die Vergabe der Planungsleistungen der 
Elektro-Planung Leistungsphasen 5-9 zum Vorhaben „Sanierung 
und Erweiterung Grundschule „Am Stadion“ einschl. Turnhalle" 
an das Planungsbüro Ingenieurgesellschaft Lachmann-Dominok 
mbH, Bachstr. 17 aus 08606 Oelsnitz/Vogtl. mit einer Bruttosum-
me von 83.258,09 Euro sowie die Anpassung des Honorars der 
Leistungsphasen 1-4 von 38.579,78 Euro brutto auf 35.682,04 Euro 
brutto.
Abstimmungsergebnis:
19 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 0 Stimmenthaltung 

Beschluss Nr. 2022/391 
Der Stadtrat beschließt, die Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung 
in der Grundschule „Am Karl-Marx-Platz“ an das Unternehmen Götz 
Gebäudemanagement Sachsen-Thüringen GmbH, 09130 Chemnitz 
mit dem wirtschaftlichsten Angebot von 19.203,34 Euro pro Jahr für 
einen Zeitraum von zwei Jahren zu vergeben. 
Abstimmungsergebnis:
18 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 1 Stimmenthaltung 

Beschluss Nr. 2022/392 
Der Stadtrat beschließt, die Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung 
in der Grundschule „Am Stadion“ an das Unternehmen RWS Gebäu-
deservice GmbH mit dem wirtschaftlichsten Angebot von 37.005,06 
Euro pro Jahr für einen Zeitraum von zwei Jahren zu vergeben.
Abstimmungsergebnis:
18 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 1 Stimmenthaltung 

Beschlüsse des Gemeinderates Bösenbrunn

Der Gemeinderat fasste in der öffentlichen außerordentlichen Sit-
zung am 31. Januar 2022 folgende Beschlüsse:

Beschluss 06/2022
Der Gemeinderat beschließt die 2. Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung der Gemeinde Bösenbrunn vom 6. Juni 2017
Abstimmungsergebnis: 
3 Ja-Stimmen / 10 Nein-Stimmen / 0 Stimmenthaltungen

Beschluss 07/2022
Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der Zimmererarbeiten zur 
Sanierung des Hausschwammbefalls im Gemeindeamt an die Firma 
Zimmerei und Holzhandel Hüttner aus 08606 Bobenneukirchen, 
Bösenbrunner Str. 12 mit einer Bruttoauftragssumme von 33.631,66 
Euro.
Abstimmungsergebnis: 
13 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 0 Stimmenthaltungen

Beschlüsse des Gemeinderates Triebel/Vogtl.

Der Gemeinderat fasste in der nichtöffentlichen Sitzung am 6. Ja-
nuar 2022 und der öffentlichen Sitzung am 20. Januar 2022 folgen-
de Beschlüsse:

Beschluss Nr. 01/2022
Der Gemeinderat beschließt, dass keine Änderung der Hauptsat-
zung der Gemeinde Triebel/Vogtl. vorgenommen wird. 
Abstimmungsergebnis:
11 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 1 Stimmenthaltungen

Beschluss Nr. 04/2022
Der Gemeinderat stimmt der Besetzung des einheitlichen Gemein-
dewahlausschuss (GWA) der Gemeinden Bösenbrunn und Triebel/
Vogtl. für die Bürgermeisterwahlen am 12. Juni 2022 mit je zwei 
Mitgliedern aus den Wahlberechtigten der Gemeinden Bösenbrunn 
und Triebel/Vogtl zu. Deren Stellvertreter werden aus den Bediens-
teten der Stadtverwaltung Oelsnitz/Vogtl. vom Gemeinschafts-
ausschuss gewählt, § 21 Abs. 7 KomWO. Der Gemeinderat wählt 
folgende Mitglieder für den einheitlichen Gemeindewahlausschuss 
der Gemeinden Bösenbrunn und Triebel/Vogtl.:
1. Mitglied: Beate Nößke
2. Mitglied: Manuela Preuß
Abstimmungsergebnis:
12 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 0 Stimmenthaltungen

Beschluss Nr. 05/2022
1.  Der Gemeinderat beschließt, den 2. Entwurf der 2. Änderung des 

Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft Oelsnitz-
Eichigt-Triebel-Bösenbrunn bestehend aus Planzeichnung und 
Text sowie Begründung mit Umweltbericht in der Fassung vom 
04.10.2021 zu billigen.

2.  Die Stadtverwaltung wird beauftragt die Öffentlichkeitsbeteili-
gung nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
durchzuführen.

Abstimmungsergebnis:
12 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 0 Stimmenthaltungen

Beschluss Nr. 06/2022
Der Gemeinderat beschließt den Ankauf der Straßenfläche am 
Querweg Triebel, Flurstück Nr. 1130/1 (632 m²) der Gemarkung 
Untertriebel, durch die Gemeinde Triebel/Vogtl. zum ortsüblichen 
Bodenwert von 2,50 Euro/m². Alle mit diesem Ankauf im Zusam-
menhang anfallenden Kosten trägt der Erwerber.
Abstimmungsergebnis:
12 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 0 Stimmenthaltungen

Beschluss Nr. 07/2022
1. Der Gemeinderat beschließt den Verkauf des neu vermessenen 

Flurstücks Nr. 160/17 (57 m²) der Gemarkung Untertriebel an 
den Verein für Gemeindediakonie Triebel/Vogtl. e.V. zum orts-
üblichen Bodenwert von 18,00 Euro/m².

2.  Es wird erklärt, dass das Flurstück keinen besonderen wissen-
schaftlichen, geschichtlichen, künstlerischen oder denkmalpfle-
gerischen Wert hat. 

3.  Alle mit diesem Kauf im Zusammenhang anfallenden Kosten 
trägt der Erwerber.

Abstimmungsergebnis:
11 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 0 Stimmenthaltungen

Beschluss Nr. 08/2022
Der Gemeinderat beschließt die Annahme von Geld- und Sach-
spenden gemäß Anlage mit dem Gesamtwert in Höhe von 600,00 
Euro. Die Spendeneingänge sind ausschließlich für die angegebe-
nen Empfänger bestimmt.
Abstimmungsergebnis:
12 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 0 Stimmenthaltungen
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Satzung über die Erhebung 
von Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für die 

Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen  
der Großen Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl.
(Elternbeitrags- und Entgeltsatzung) 

Aufgrund von § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGV-
Bl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. 
Dezember 2020 (SächsGVBl. S. 722), der §§ 2 und 9 des Sächsi-
schen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 116), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 Abs. 17 des Gesetzes vom 5. April 2019 
(SächsGVBl. S. 245), sowie des Sächsischen Gesetzes zur Förderung 
von Kindern in Tageseinrichtungen (Gesetz über Kindertagesein-
richtungen - SächsKitaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Mai 2009, zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 
21. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 578), hat der Stadtrat der Großen Kreis-
stadt Oelsnitz/Vogtl. in seiner Sitzung am 9. Februar 2022 folgende 
Satzung beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Satzung gilt für Personensorgeberechtigte, deren Kin-
der in den kommunalen Kindertageseinrichtungen der Großen 
Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. im Sinne von § 1 Absätzen 2 bis 4 des 
Gesetzes über Kindertageseinrichtungen - SächsKitaG betreut 
werden. 

(2) Für Personensorgeberechtigte, deren Kinder in Kindertages-
einrichtungen in freier Trägerschaft im Gebiet der Großen 
Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. betreut werden, gilt § 4 in Verbin-
dung mit den Absätzen 1 bis 5 der Anlage zu § 4. 

§ 2
Pflicht zur Zahlung der Elternbeiträge und weiterer Entgelte

(1) Für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 
der Großen Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. erhebt die Große Kreis-
stadt Oelsnitz/Vogtl. Elternbeiträge und weitere Entgelte.

(2) Die Pflicht zur Zahlung der Elternbeiträge entsteht außer in den 
Fällen des Absatz 5 der Anlage zu § 4 dieser Satzung 2 Wochen 
nach dem im Betreuungsvertrag vereinbarten Aufnahmeter-
min und endet am Ende des Monates, der auf die Kündigung 
des Betreuungsvertrages folgt. 

(3) Die Pflicht zur Zahlung der Elternbeiträge für ein Gastkind oder 
weiterer Entgelte gemäß Absätzen 5 und 6 der Anlage zu § 4 
dieser Satzung entsteht mit Inanspruchnahme der Betreuung.

(4) Im Falle des Wechsels der Betreuungsart innerhalb der kom-
munalen Einrichtungen, der nicht zum Monatsersten erfolgt, 
wird der Elternbeitrag für die überwiegende Betreuungsart er-
hoben.

(5) Die Abwesenheit des betreuten Kindes von der Kindertages-
einrichtung insbesondere durch Krankheit, Kur und Urlaub 
führt bei laufendem Betreuungsvertrag nicht zu einer Minde-
rung oder einem Wegfall des Elternbeitrages. Gleiches gilt für 
vorübergehende Betriebsferien und die zeitweise Schließung 
der Kindertageseinrichtung, welche die Dauer von einem Mo-
nat nicht überschreiten. 

§ 3
Gebührenschuldner

Schuldner des Elternbeitrages und der weiteren Entgelte sind die 
Personensorgeberechtigten. Bei einer Mehrheit von Personensor-
geberechtigten haften diese als Gesamtschuldner.

§ 4
Höhe der Elternbeiträge und weiteren Entgelte

(1) Berechnungsgrundlage für die Elternbeiträge sind die zuletzt 
bekannt gemachten durchschnittlichen Betriebskosten eines 
Platzes je Einrichtungsart, ohne die Aufwendungen für Ab-
schreibungen, Zinsen und Miete. 

(2) Berechnungsgrundlage für die weiteren Entgelte sind bei der 
Inanspruchnahme zusätzlicher Betreuungszeiten innerhalb der 
Öffnungszeit der Einrichtung die zuletzt bekannt gemachten 
Betriebskosten, im Übrigen die tatsächlich entstehenden Auf-
wendungen. 

(3) Die Höhe der zu entrichtenden Elternbeiträge und der weiteren 
Entgelte je Betreuungsformen und -zeiten sind in der Anlage 
zu § 4 dieser Satzung geregelt. Die Anlage ist Bestandteil der 
Satzung.

§ 5
Festsetzung, Fälligkeit und Entrichtung der Elternbeiträge  

und weiteren Entgelte

(1) Die Höhe des Elternbeitrages und der weiteren Entgelte wird 
durch Bescheid der Großen Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. festge-
setzt. 

(2) Der Elternbeitrag für Kinder in Kindertageseinrichtungen der 
Großen Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. und die weiteren Entgelte 
sind jeweils am 15. des Folgemonats für den abgelaufenen 
Monat zur Zahlung fällig.

(3) Die Entrichtung der Elternbeiträge und der weiteren Entgelte 
soll unbar insbesondere durch Gebühreneinzug erfolgen.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. März 2022 in Kraft. Die Satzung über 
die Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für die 
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen der Großen 
Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. - (Elternbeitrags- und Entgeltsatzung) 
vom 24. März 2016 außer Kraft.

Oelsnitz/Vogtl., 10.02.2022

Horn
Oberbürgermeister

Anlage zu § 4 der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträ-
gen und weiteren Entgelten für die Betreuung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen der Großen Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. 
(Elternbeitrags- und Entgeltsatzung) vom 10. Februar 2022

(1)  Der Elternbeitrag beträgt pro Monat:
1. bei der Betreuung als Kinderkrippenkind gemäß § 1 Abs. 

2 des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen - SächsKi-
taG für die Betreuungszeit von täglich 9 Stunden 15,00 von 
Hundert der durchschnittlichen Personal- und Sachkosten 
je Platz,

2. bei der Betreuung als Kindergartenkind gemäß § 1 Abs. 3 
des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen - SächsKitaG 
für die Betreuungszeit von täglich 9 Stunden 23,00 von 
Hundert der durchschnittlichen Personal- und Sachkosten 
je Platz, 
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3. bei der Betreuung als Hortkind gemäß § 1 Abs. 4 des Ge-
setzes über Kindertageseinrichtungen - SächsKitaG für die 
Betreuungszeit von täglich 6 Stunden 24,60 von Hundert 
der durchschnittlichen Personal- und Sachkosten je Platz. 

(2)  Wird im Betreuungsvertrag eine kürzere oder längere als die in 
Absatz 1 genannte Betreuungszeit vereinbart, berechnet sich 
der Elternbeitrag anteilig im Verhältnis der vereinbarten Be-
treuungszeit zur Betreuungszeit nach Absatz 1. 

(3)  Für Personensorgeberechtigte mit mehreren Kindern, die 
gleichzeitig eine Kindertageseinrichtung besuchen oder in Kin-
dertagespflege betreut werden, ermäßigt sich der nach Absät-
zen 1 und 2 gebildete Elternbeitrag wie folgt: 

1. für das zweite Kind um 40%
2. für das dritte Kind um 80%
3. für das vierte und jedes weitere Kind um 100%

(4)  Für Alleinerziehende ermäßigt sich der Elternbeitrag wie folgt:

1. für das erste Kind um 10%
2. für das zweite Kind um 50%
3. für das dritte Kind um 90%
4. für das vierte und jedes weitere Kind um 100%. 

(5)  Für Gastkinder werden Elternbeiträge entsprechend Absätzen 
1 und 2 erhoben. Gastkinder sind Kinder, die in Ausnahmefällen 
für eine tageweise Betreuung einen Gastplatz in Kindertages-
einrichtungen in Anspruch nehmen, wenn in der Einrichtung 
freie Plätze bestehen und dadurch kein zusätzlicher Personal-
bedarf im Sinne von § 12 Abs. 2 des Gesetzes über Kinderta-
geseinrichtungen des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen 
- SächsKitaG entsteht. Auch Kinder, die Freizeitangebote des 
Hortes zeitweilig nutzen wollen, sind Gastkinder.

(6)  Wird die vertraglich vereinbarte Betreuungszeit innerhalb der 
Öffnungszeit der Einrichtung überschritten, wird für jede wei-
tere angefangene Stunde ein weiteres Entgelt von 10 Euro und 
wird die vertraglich vereinbarte Betreuungszeit außerhalb der 
Öffnungszeit der Einrichtung überschritten, wird für jede wei-
tere angefangene Stunde ein weiteres Entgelt von 20 Euro er-
hoben.

§ 4 Abs. 4 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO)
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Be-
kanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Geneh-

migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt wor-
den sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO 
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 

hat oder
b)  die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften ge-

genüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachver-
halts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 oder 4 SächsGemO 
geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Einladung zum Informationsforum 
für Hochspannungsprojekt Droßdorf-Falkenstein 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
als zuständiger Netzbetreiber steht MITNETZ STROM für eine si-
chere und zuverlässige Energieversorgung im Vogtlandkreis. Das 
Hochspannungsnetz in der Region hat die Grenzen der Leistungs-
fähigkeit erreicht. Deshalb planen wir, die Umspannwerke Droßdorf 
und Falkenstein mit einer neuen Hochspannungsleitung zu verbin-
den. Bisher steht für dieses Vorhaben weder der exakte Trassen-
verlauf noch die technische Umsetzung als Erdkabel- oder Freilei-
tungsvariante fest. 
Mögliche Trassenvarianten sollen in einem ersten Schritt mit Ihnen, 
den Bürgerinnen und Bürgern, sowie Vertretern von Kommunen 
und Trägern öffentlicher Belange vor Ort diskutiert werden. Weite-
re Themen sind die mögliche technische Umsetzung sowie Fragen 
zum Genehmigungsverfahren, Natur- und Umweltschutz, Immissi-
onsschutz sowie zur Grundstücksnutzung. 

Wir laden Sie herzlich zum gemeinsamen Dialog in Ihrer Ge-
meinde ein. 
Falls Sie zu dem Termin in Ihrer Gemeinde nicht kommen können, 
steht Ihnen auch der Besuch der Termine in den anderen Gemein-
den offen.

Termin Gemeinde / 
Stadt

Örtlichkeit

Dienstag, 
15.03.22

Neuensalz Festscheune Mechelgrün, 
Raumweg 27, 08541 Neuensalz

Donnerstag, 
17.03.22

Oelsnitz Ratssaal der Stadt Oelsnitz/Vogtl., 
Markt 1, 08606 Oelsnitz/Vogtl.

Die im Forum gezeigten Informationstafeln und -broschüren wer-
den ab dem 24.01.2022 online abrufbar sein. Zur Übermittlung des 
Zugangs zu den Unterlagen wenden Sie sich bitte an den angege-
benen Kontakt.

So melden Sie sich an:
Zur besseren Verteilung der Teilnehmer bieten wir Ihnen zu je-
dem Termin drei Zeitfenster an und bitten um Anmeldung 
mit vollständigem Namen für eines der folgenden Zeitfenster: 
16:00/17:00/18:00 Uhr.

Die Anmeldung erfolgt entweder telefonisch unter der Rufnummer 
(03 41) 261 80 444 oder per E-Mail unter der Adresse drossdorf-
falkenstein@steinbeis-mediation.com. 

Für die Veranstaltungen gilt die Sächsische Corona-Schutz-Ver-
ordnung. Die Termine finden nur statt, wenn es die Corona-Be-
stimmungen zulassen. Im Zweifel wenden Sie sich gerne an den 
angegebenen Kontakt. 

Wie geht es weiter:
Im weiteren Verlauf soll in Projekt-Werkstätten vor Ort an der Wei-
terentwicklung der Trassenvarianten gearbeitet werden. Bürgerin-
nen und Bürger, die daran mitwirken möchten, werden gebeten, 
sich während der Informationsforen zu melden. Alle Veranstaltun-
gen und der weitere Beteiligungsprozess werden von Fachleuten 
begleitet, die Ihnen vor Ort für Ihre Fragen zur Verfügung stehen. 
Wie lange der Beteiligungsprozess dauern wird, können wir mo-
mentan noch nicht abschätzen. Er wird sich auf jeden Fall über ei-
nen längeren Zeitraum hinziehen. MITNETZ STROM ist eine mög-
lichst frühzeitige und breite Beteiligung bei der Trassenfindung und 
-planung gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, Kommu-
nen und Trägern öffentlicher Belange sehr wichtig, um eine breit 
akzeptierte und zugleich genehmigungsfähige Trassenführung zu 
entwickeln. Nutzen Sie die Gelegenheit und beteiligen Sie sich aktiv 
an einem wichtigen Projekt bei Ihnen vor Ort.
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Ortsübliche Bekanntmachung  
der Großen Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. 

zugleich als erfüllende Gemeinde der  
Verwaltungsgemeinschaft Oelsnitz/Vogtl., Bösenbrunn, 

Eichigt, Triebel/Vogtl.
über die Beteiligung der Öffentlichkeit zur 2. Änderung 

des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemein-
schaft Oelsnitz – Eichigt - Triebel – Bösenbrunn  

gemäß § 2 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 3 
Abs. 2 BauGB

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. hat in öffentli-
cher Sitzung am 12. Januar 2022 und der Gemeinschaftsausschuss 
der Verwaltungsgemeinschaft Oelsnitz/Vogtl., Bösenbrunn, Eichigt 
und Triebel/Vogtl. hat in öffentlicher Sitzung am 2. Februar 2022 
den 2. Entwurf der 2. Änderung des Flächennutzungsplans der Ver-
waltungsgemeinschaft Oelsnitz – Eichigt - Triebel – Bösenbrunn 
in der Fassung 4. Oktober 2021 mit Planzeichnung im Maßstab 
1:5.000 sowie die Begründung mit Umweltbericht gebilligt und die 
Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Der Beschluss wird 
hiermit ortsüblich bekannt gemacht.

Planungsziel ist die Erweiterung des bestehenden landwirtschaft-
lichen Gartenbaubetriebes in Kombination mit Wohn- und Büro-
bebauungen und der Anordnung eines Campingplatzes durch 
Ausweisung eines Mischgebietes gemäß § 6 BauNVO sowie eines 
Sondergebietes Camping gemäß § 10 BauNVO. Innerhalb des Än-
derungsgebietes ist vorgesehen den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan mit integriertem Vorhaben- und Erschließungsplan „Els-
terblick in Oelsnitz/Vogtl.“ zu realisieren.
Der räumliche Geltungsbereich der 2. Änderung des Flächennut-
zungsplans umfasst das Flurstück 1424 der Gemarkung Oelsnitz 
und wird begrenzt im Süden durch die kommunale Straße „Görnit-
zer Weg“ und im Nordosten durch den vorhandenen Wirtschafts-
weg, welcher die Erschließung für die Wohngebäude Görnitzer 
Weg 21, 21a und 21b bildet. Im Nordwesten wird der Geltungs-
bereich begrenzt durch Freilandflächen, welche landwirtschaftlich 
genutzt werden, sowie einer Biotopfläche und im Westen läuft der 
Geltungsbereich spitzwinklig am Görnitzer Weg aus. 

Die 2. Änderung des Flächennutzungsplans wird unter Einbezie-
hung der Vorschriften zur Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB 
mit Umweltbericht gemäß § 2a BauGB durchgeführt.

Auf Grundlage des erstellten 2. Entwurfs mit Stand vom 4. Oktober 
2021 erfolgt nun die Beteiligung der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauBG und die Öffent-
lichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB. Die Große Kreisstadt 
Oelsnitz/Vogtl. möchte die Öffentlichkeit über die Ziele und Zwecke 
und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung unterrichten. 

Der 2. Entwurf der 2. Änderung des Flächennutzungsplans mit Plan-
zeichnung, Text, Begründung und Umweltbericht mit bereits vorlie-
genden umweltbezogenen Stellungnahmen, wird in der Zeit vom 

07.03.2022 – 08.04.2022

in der Stadtverwaltung Oelsnitz/Vogtl., Markt 1, 08606 Oelsnitz/
Vogtl., Stadtbauamt, Zimmer 2.05 während der Dienststunden 

Montag 09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr

öffentlich ausgelegt. 

Darüber hinaus wird der 2. Entwurf der 2. Änderung des Flächennut-
zungsplans mit Planzeichnung, Text, Begründung und Umweltbe-
richt mit bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen 
während der Dienststunden in den Gemeinden der Verwal-
tungsgemeinschaft während der Auslegungsfrist (07.03.2022 – 
08.04.2022) zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt.

Gemeindeverwaltung Bösenbrunn, Alte Schulstraße 2, 08606 Bö-
senbrunn, OT Bobenneukirchen:

Montag geschlossen
Dienstag 09:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 – 16:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr

Gemeindeverwaltung Eichigt, Dorfstraße 47, 08626 Eichigt 

Montag geschlossen
Dienstag 08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 13:00 – 17:00 Uhr
Freitag geschlossen

Gemeindeverwaltung Triebel/Vogtl., Hauptstraße 52, 08606 Trie-
bel/Vogtl.

Montag geschlossen
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen 
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr

Hiermit wird der Öffentlichkeit Gelegenheit zur Äußerung und zur 
Erörterung der Planung gegeben. Über den Inhalt der Planung wird 
auf Verlangen Auskunft erteilt.

Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die auszulegenden Unter-
lagen werden gemäß § 4a Abs. 4 BauGB zusätzlich auf der Internet-
seite der Großen Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. unter www.oelsnitz.de 
unter der Rubrik Bekanntmachungen eingestellt und über das 
zentrale Landesportal des Freistaates Sachsen unter www.bürger-
beteiligung.sachsen.de zugänglich gemacht. 

Hinweis:
Müssen die Stadtverwaltung bzw. die Gemeindeverwaltungen 
während der Offenlage aufgrund der Corona-Pandemie für den 
Besucherverkehr geschlossen bleiben, gilt gemäß dem Gesetz zur 
Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungs-
verfahren während der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstel-
lungsgesetz – PlanSiG), folgende Regelung:

Die Einsichtnahme in die ausgelegten Planunterlagen ist nach vor-
heriger Terminvereinbarung unter der Tel.-Nr. (03 74 21) 73-157 
oder per E-Mail an gloe-lietz@oelsnitz.de möglich. Für Erklärungen 
zur Niederschrift ist eine vorherige telefonische Terminvereinba-
rung unter der Tel.-Nr. (03 74 21) 73-157 erforderlich. Die Stellung-
nahmen können auch in elektronischer Form unter der E-Mail-Ad-
resse gloe-lietz@oelsnitz.de abgegeben werden. Name, Vorname 
und Anschrift der Verfasserin bzw. des Verfassers müssen lesbar 
enthalten sein, da sonst keine Mitteilung über das Abwägungser-
gebnis erfolgen kann.

Der Umweltbericht beschreibt und beurteilt die mit dem Bauvor-
haben verbundenen Beeinträchtigungen von Schutzgütern und 
Flächeninanspruchnahmen und ermittelt exakt entsprechend den 
örtlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten, die auftretenden 
Beeinträchtigungen auszugleichen. Der Umweltbericht nach § 2a 
BauGB bildet einen gesonderten Teil der Begründung.
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Weiterer Bestandteil der ausgelegten Unterlagen sind auch die 
bereits vorliegenden wesentlichen umweltbezogenen Stellungnah-
men.

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar:

Schutzgut Art der vorhandenen Information

Mensch/
Immissions-
schutz

• Das Plangebiet befindet sich in der Nähe 
des Friedhofes. Der Friedhofsträger ist im 
Verfahren als Träger öffentlicher Belange 
mit einzubeziehen aufgrund der Abstands-
regeln des Sächsischen Bestattungsgeset-
zes. 

Stellungnahme Landratsamt Vogtland-
kreis, Immissionsschutz vom 14.09.2021
• Die geänderte Flächenzuweisung kann 

Auswirkungen auf die bestehende Wohn-
bebauung des benachbarten Wohnge-
bietes haben. Eine Verletzung des Opti-
mierungsgebotes nach § 50 BlmSchG ist 
allerdings nicht einzuschätzen. 

Fläche/Boden 
Bodenschutz

• Der Änderung zum Flächennutzungsplan 
wird zugestimmt

Wasser/
Wasserschutz

• Der Änderung zum Flächennutzungsplan 
wird zugestimmt

Pflanzen und 
Tiere/
Naturschutz

• Gegen die Planänderung bestehen Be-
denken. Die Bedenken ergeben sich aus 
dem fehlenden Bezug zu den Inhalten des 
Landschaftsplanes Oelsnitz. Durch Einar-
beitung der entsprechenden naturschutz-
relevanten Aussagen des Landschaftspla-
nes sind die Bedenken ausräumbar.

Kultur- und 
sonstige  
Sachgüter

Stellungnahme Landesamt für Archäolo-
gie vom 17.08.2021
• Auch wenn im Bereich der Änderung bis-

lang keine archäologischen Kulturdenk-
male bekannt gewordenen sind, ist zu 
bemerken, dass der Bestand an archäolo-
gischen Denkmalen tatsächlich wesentlich 
umfangreicher sein kann, ist doch das in 
Rede stehende Gebiet Teil einer archäolo-
gisch vielschichtig geprägten Kulturland-
schaft. Durch Neuentdeckungen wird sich 
die Zahl archäologischer Kulturdenkmale 
ständig erhöhen. Es ist jederzeit eine Fort-
schreibung möglich. 

Während der vorgenannten Auslegungsfrist (07.03.2022 – 
08.04.2022) können von jedermann Stellungnahmen zum 2. Ent-
wurf schriftlich in der Stadtverwaltung Oelsnitz/Vogtl., Markt 1, 
08606 Oelsnitz/Vogtl., Stadtbauamt, Zimmer 2.05 oder während 
der Dienststunden mündlich zur Niederschrift in der Stadtverwal-
tung Oelsnitz/Vogtl., Markt 1, 08606 Oelsnitz/Vogtl., Stadtbauamt, 
Zimmer 2.05 vorgebracht werden. Da das Ergebnis der Behandlung 
der Stellungnahme mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des 
Verfassers zweckmäßig. 

Es wird darauf hingewiesen, dass verspätet abgegebene Stellung-
nahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberück-
sichtigt bleiben können (§ 4a Abs. 6 BauGB).

Hinweis auf § 3 Abs. 3 BauGB beim FNP
Gemäß § 3 Abs. 3 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Ver-
einigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 
Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 
Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen 
ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht 
oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend ma-
chen können.

Oelsnitz/Vogtl., den 14.02.2022

Horn
Oberbürgermeister 

.......................................................................................................................................

Bekanntmachung über die Durchführung 
der Nachschätzung

Auf Grund des § 11 des Gesetzes zur Schätzung des landwirtschaft-
lichen Kulturbodens (Bodenschätungsgesetz, BodSchätzG vom  
20. Dezember 2007) wird in der Gemarkung Oelsnitz/Vogtl., Ge-
meinde Oelsnitz/Vogtl. in der Zeit vom 14.03.2022 bis 15.12.2022 
eine Nachschätzung durchgeführt.
Nach § 15 Bodenschätzungsgesetz haben die Eigentümer und Nut-
zungsberechtigte das Betreten der Grundstücke zu gestatten und 
die erforderlichen Maßnahmen, insbesondere Aufgrabungen zu 
dulden. Diese Duldung gilt für die Vermessung, die zur Vorberei-
tung und Durchführung der Bodenschätzung notwendig sind und 
für die Schätzungsarbeiten selbst.

Plauen 19.01.2022

Die Amtsleiterin des Finanzamtes
Finanzamt Plauen
Europaratstraße 17
08523 Plauen
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Ortsübliche Bekanntmachung  
der Großen Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. 

über die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) zum vorhabenbezogenen  
Bebauungsplan mit integriertem Vorhaben- und  
Erschließungsplan „Elsterblick in Oelsnitz/Vogtl.“

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. hat in seiner öf-
fentlichen Sitzung am 12. Januar 2022 den 2. Entwurf des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes mit integriertem Vorhaben- und 
Erschließungsplan „Elsterblick in Oelsnitz/Vogtl.“ mit Stand vom  
4. Oktober 2021 einschließlich Begründung mit Umweltbericht ge-
billigt und zur öffentlichen Auslegung bestimmt. 

Planungsziel ist die Erweiterung des bestehenden landwirtschaft-
lichen Gartenbaubetriebes in Kombination mit Wohn- und Büro-
bebauungen und der Anordnung eines Campingplatzes durch 
Ausweisung eines Mischgebietes gem. § 6 BauNVO sowie eines 
Sondergebietes Camping gemäß § 10 BauNVO. 
Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes umfasst das Flurstück 1424 der Gemarkung Oelsnitz 
und wird begrenzt im Süden durch die kommunale Straße „Görnit-
zer Weg“ und im Nordosten durch den vorhandenen Wirtschafts-
weg, welcher die Erschließung für die Wohngebäude Görnitzer Weg 

21, 21a und 21b bildet. Im Nordwesten wird der Geltungsbereich 
begrenzt durch Freilandflächen, welche landwirtschaftlich genutzt 
werden, sowie eine Biotopfläche und im Westen läuft der Geltungs-
bereich spitzwinklig am Görnitzer Weg aus.

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit in-
tegriertem Vorhaben- und Erschließungsplan wird unter Einbezie-
hung der Vorschriften zur Umweltprüfung (§ 2 Abs. 4 BauGB) mit 
Umweltbericht (§ 2a BauGB) durchgeführt.

Der 2. Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit inte-
griertem Vorhaben- und Erschließungsplan „Elsterblick in Oelnsitz/
Vogtl.“ mit Planzeichnung, Text, Begründung mit Umweltbericht so-
wie die bereits vorliegenden wesentlichen umweltbezogenen Stel-
lungnahmen liegt in der Zeit vom 

07.03.2022 – 08.04.2022

in der Stadtverwaltung Oelsnitz/Vogtl., Markt 1, 08606 Oelsnitz/
Vogtl., Stadtbauamt, Zimmer 2.05 während der Dienststunden 

Montag 09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr

öffentlich aus. 

Hiermit wird der Öffentlichkeit Gelegenheit zur Äußerung und zur 
Erörterung der Planung gegeben. Über den Inhalt der Planung wird 
auf Verlangen Auskunft erteilt.

Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die auszulegenden Unter-
lagen werden gemäß § 4a Abs. 4 BauGB zusätzlich auf der Internet-
seite der Großen Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. www.oelsnitz.de unter 
der Rubrik Bekanntmachungen eingestellt und über das zentrale 
Landesportal des Freistaates Sachsen unter www.bürgerbeteili-
gung.sachsen.de zugänglich gemacht. 

Hinweis: 
Muss die Stadtverwaltung Oelsnitz/Vogtl. während der Auslegung 
aufgrund der Corona-Pandemie für den Besucherverkehr geschlos-
sen bleiben, gilt gemäß dem Gesetz zur Sicherstellung ordnungs-
gemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während der 
COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz – PlanSiG), 
folgende Regelung:

Die Einsichtnahme in die ausgelegten Planunterlagen ist nach vor-
heriger Terminvereinbarung unter der Tel.-Nr. (03 74 21) 73-157 
oder per E-Mail an gloe-lietz@oelsnitz.de möglich. Für Erklärungen 
zur Niederschrift ist eine vorherige telefonische Terminvereinba-
rung unter der Tel.-Nr. (03 74 21) 73-157 erforderlich. Die Stellung-
nahmen können auch in elektronischer Form unter der E-Mail-Ad-
resse gloe-lietz@oelsnitz.de abgegeben werden. Name, Vorname 
und Anschrift der Verfasserin bzw. des Verfassers müssen lesbar 
enthalten sein, da sonst keine Mitteilung über das Abwägungser-
gebnis erfolgen kann.
Bei dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist nach dem UVP-
Gesetz eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich. Der Um-
weltbericht ist nach § 2a BauGB in der Begründung enthalten.
Der Umweltbericht beschreibt und beurteilt die mit dem Bauvor-
haben verbundenen Beeinträchtigungen von Schutzgütern und 
Flächeninanspruchnahmen und ermittelt exakt entsprechend den 
örtlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten, die auftretenden 
Beeinträchtigungen auszugleichen. Der Umweltbericht nach § 2a 
BauGB bildet einen gesonderten Teil der Begründung.
Weiterer Bestandteil der ausgelegten Unterlagen sind auch die be-
reits vorliegenden wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen.

Verkehrsinformationen
Geh/Radweg an der Egerstraße B 92
Vom 21. Februar bis 1. April erfolgt der Neubau des Geländers 
stadteinwärts. Radfahrer müssen den Bauabschnitt fußläufig pas-
sieren.

Ausbau der Dorfstraße Oberhermsgrün – Vollsperrung der 
Ortsdurchfahrt
Es erfolgt der Ausbau der Dorfstraße zur Fertigstellung des ersten 
Bauabschnitts. Vom 21. Februar bis voraussichtlich 31. Juli 2022 ist 
die Ortsdurchfahrt vollständig gesperrt. Detalierte Zufahrtsfragen 
können die Anwohner mit dem verantwortlichen Bauleiter bespre-
chen. Dies ist eine Gemeinschaftsmaßnahme des Landratsamtes 
Vogtldkreis, des Zwerkverbandes Wasser und Abwasser Vogtland, 
der Stadtverwaltung Oelsnitz/Vogtl. und der Stadtwerke Oelsnitz/V. 
GmbH. 

Die Stadtverwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmer die geänderten 
Verkehrsführungen zu beachten. Aktuelle Versinformationen sind 
abrufbar unter www.oelsnitz.de - aktuelle Meldungen.
.......................................................................................................................................

Neues Corona-Testzentrum  
am Oelsnitzer Markt 

Ein neues Corona-Testzentrum hat am Montag, dem 14. Febru-
ar, am Markt in Oelsnitz/Vogtl. eröffnet. Montag bis Freitag von 
06:00 Uhr bis 17:00 Uhr, Samstag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
und Sonntag von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr sind sowohl Antigen-
Schnelltests als auch PCR-Tests möglich. Oberbürgermeister Mario 
Horn und Anett Neudel vom Gewerbeamt statteten dem neuen 
Testzentrum zur Eröffnung einen Besuch ab und beglückwünschten 
den Betreiber Andreas Cämmerer und sein Team. Das neue Test-
zentrum ist neben dem bereits länger bestehenden Corona-Test-
zentrum des DRK-Kreisverbandes Oelsnitz/Vogtl. in der Oelsnitzer 
Melanchthonstraße eine weitere Möglichkeit für die Bürgerinnen 
und Bürger aus Oelsnitz/Vogtl. und Umgebung einen Corona-Test 
zu erhalten.
.......................................................................................................................................
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Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar:

Schutzgut Art der vorhandenen Information

Mensch/
Immis sions- 
schutz

• Bei Umsetzung der Planung sind baubedingt 
zeitweise Immissionen durch Staub, Lärm zu er-
warten.

Stellungnahme Landratsamt Vogtlandkreis, Im-
missionsschutz vom 15.09.2021
• Negative Auswirkungen vom Plangebiet auf die 

umgebende Bebauung sind nicht zu erwarten, da 
die Nutzungen Gartenbaubetrieb und Wohnnut-
zung bereits die umliegenden Flächen prägen. 
Mit dem Vorhaben erfolgen bis auf die Cam-
pingplatznutzung keine anderweitigen Verände-
rungen. Campingplatznutzungen sind nicht mit 
erhöhten Lärm oder Gewerbelärm verbunden. 
Die hinsichtlich der neuen Nutzung im Plange-
biet hinzukommenden Emissionen sind als sehr 
gering und unproblematisch einzustufen. 

• Immissionsschutzrechtliche Festsetzungen wer-
den im vorhabenbezogenen Bebauungsplan ge-
troffen. U.a.:
o Die Anzahl der Campingplätze wird auf max. 

15 Stellplätze begrenzt.
o Bei der Aufstellung oder Anbringung ge-

räuschrelevanter Aggregate an der Gebäude-
außenhaut sind Vorkehrungen entsprechend 
dem Stand der Technik zu realisieren.

o Nachtbelieferungen per Lkw von 22:00 – 06:00 
Uhr sind nicht zulässig.

Fläche/ 
Boden 
Boden-
schutz

• Versiegelungen werden auf das absolut notwen-
dige Maß begrenzt.

• Für die Dächer der Wohnbebauung wird Dach-
begrünung festgesetzt.

• Die Herstellung der Fahrstraßen und Parkplätze 
ist nur versickerungsfähig in wasserdurchlässiger 
Bauweise zulässig. 

• Die Herstellung der Stellplätze für Campingfahr-
zeuge sowie deren Fahrgassen in vollversiegelter 
Bauweise ist unzulässig. Es sind wasserdurchläs-
sige Beläge zu wählen.

• Eine abflussbildende Bauweise ist nicht zulässig. 
• Keine Altlastenverdachtsflächen vorhanden.
• Ausgleich erfolgt durch Bepflanzungen und Auf-

forstungen an anderer Stelle.

Wasser/
Wasser-
schutz

• Versiegelungen werden auf das absolut notwen-
dige Maß begrenzt.

• Für die Dächer der Wohnbebauung wird Dach-
begrünung festgesetzt.

• Eine abflussbildende Bauweise bei Fahrstraßen 
und Parkplätze sowie auf dem Campingplatz ist 
unzulässig. Es sind wasserdurchlässige Beläge zu 
wählen. Niederschlagswasser darf nicht gesam-
melt und nicht konzentriert abgeleitet werden.

• Niederschlagswasser ist entweder der Nutzung 
für den Gartenbaubetrieb zu zuführen oder breit-
flächig in die belebte Bodenzone in unmittelba-
rer Nachbarschaft der Bebauung abzuleiten. Das 
betrifft alle Bebauungen und Nutzungen.

• Auf dem überplanten Grundstück anfallendes 
Niederschlagswasser verbleibt auf dem Grund-
stück.

• Die schadlose Verbringung des Niederschlags-
wassers auf dem eigenen Grundstück wurde 
nachgewiesen.

Pflanzen 
und Tiere/
Naturschutz

• Für Mischgebiet und Sondergebiet wird Wald 
mit geringjährigen Aufwuchs und landwirtschaft-
liches Grünland in Anspruch genommen. 

• Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft 
werden im vorgabenbezogenen Bebauungsplan 
bilanziert, Ausgleich erfolgt durch Bepflanzun-
gen und Aufforstungen an anderer Stelle. 

• Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden 
im vorgabenbezogenen Bebauungsplan festge-
setzt.

• Keine schützenwerten Biotope vorhanden.
• Keine Nachweise über das Vorkommen ge-

schützter und gefährdeter Tier- und Pflanzenar-
ten vorhanden. 

• Keine Schutzgebiete nach Naturschutzrecht, kei-
ne Naturschutz-, Landschaftsschutz- und Vogel-
schutzgebiete, sowie keine Schutzobjekte gemäß 
EU-Recht (FFH-Gebiete) berührt.

Klima/
Klimaschutz

• Es sind keine wesentlichen Auswirkungen auf das 
Klima zu erwarten.

Kultur-  
und 
sonstige 
Sachgüter

Stellungnahme Landesamt für Archäologie vom 
17.08.2021
• Plangebiet ist Teil eines fundreichen Altsiedelge-

bietes (hohe archäologische Relevanz).
• Vor Beginn von Bodeneingriffen müssen im von 

Bautätigkeit betroffenen Areal durch das Landes-
amt für Archäologie archäologische Grabungen 
mit ausreichendem zeitlichem Vorlauf zu den ge-
planten Baumaßnahmen durchgeführt werden.

Während der vorgenannten Auslegungsfrist (07.03.2022 – 
08.04.2022) können von jedermann Stellungnahmen zum 2. Ent-
wurf schriftlich in der Stadtverwaltung Oelsnitz/Vogtl., Markt 1, 
08606 Oelsnitz/Vogtl., Stadtbauamt, Zimmer 2.05 oder während 
der Dienststunden mündlich zur Niederschrift in der Stadtverwal-
tung Oelsnitz/Vogtl., Markt 1, 08606 Oelsnitz/Vogtl., Stadtbauamt, 
Zimmer 2.05 vorgebracht werden. Da das Ergebnis der Behandlung 
der Stellungnahme mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des 
Verfassers zweckmäßig. 
Es wird darauf hingewiesen, dass verspätet abgegebene Stellung-
nahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberück-
sichtigt bleiben können (§ 4a Abs. 6 BauGB).

Oelsnitz/Vogtl., den 14.02.2022

Horn
Oberbürgermeister 
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Die Große Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. handelt hier als erfüllende 
Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft im Namen der Gemein-
de Bösenbrunn auf der Grundlage des § 8 des Sächsischen Geset-
zes über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) i. V. m. der 
Gemeinschaftsvereinbarung der Verwaltungsgemeinschaft Oels-
nitz/Vogtl., Bösenbrunn, Eichigt und Triebel/Vogtl. vom 26. August 
2020, in der jeweils gültigen Fassung und macht für die Gemeinde 
Bösenbrunn Folgendes bekannt:

Öffentliche Bekanntmachung
der Bürgermeisterwahl am 12. Juni 2022 und eines 
etwaigen zweiten Wahlgangs am 3. Juli 2022 in der 

Gemeinde Bösenbrunn

I.  Wahltag
 Auf Grund des Beschlusses des Gemeinderates vom 13. Sep-

tember 2021 findet die Wahl des Bürgermeisters am Sonntag, 
dem 12. Juni 2022, und ein etwaiger zweiter Wahlgang am 
Sonntag, dem 3. Juli 2022, statt. 

 Die Stelle des Bürgermeisters ist ehrenamtlich.

II.  Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
1. Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschläge für diese 

Wahl 
 frühestens am Tag nach dieser Bekanntmachung und 
 spätestens am 7. April 2022 bis 18:00 Uhr

 beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses unter fol-
gender Adresse schriftlich einzureichen:

 Stadtverwaltung Oelsnitz/Vogtl.
 Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses 
 Markt 1
 08606 Oelsnitz/Vogtl.

 Bei persönlicher Abgabe des Wahlvorschlages bei dem Vor-
sitzenden des Gemeindewahlausschusses ist eine vorherige 
Terminvereinbarung erforderlich unter Tel.-Nr. (03 74 21)  
73-112 oder Email: hauptamt@oelsnitz.de

2. Wahlvorschläge können von Parteien und Wählervereinigun-
gen und auch von Einzelbewerbern eingereicht werden. Je 
Wahlvorschlag ist nur ein Bewerber zulässig. 

3. Die zur ersten Wahl zugelassen Wahlvorschläge gelten auch 
für einen etwaigen zweiten Wahlgang, sofern sie nicht bis 
zum 17. Juni 2022 bis 18:00 Uhr nach Maßgabe des § 44a 
Abs. 2 Kommunalwahlgesetz (KomWG) zurückgenommen 
oder geändert werden.

III. Inhalt und Form der Wahlvorschläge 
1. Die Wahlvorschläge sind unter Beachtung der gesetzlichen 

Vorschriften aufzustellen. Die Wahlvorschläge müssen den 
Bestimmungen über Inhalt und Form der Wahlvorschläge in 
§ 16 Kommunalwahlordnung (KomWO) entsprechen; die in  
§ 16 Abs. 3 KomWO genannten Unterlagen sind den Wahlvor-
schlägen beizufügen. 

2. Vordrucke für das Wahlvorschlagsverfahren (Wahlvorschläge, 
Niederschriften über Bewerberaufstellungen und Zustim-
mungserklärungen usw.) sind beim Vorsitzenden des Gemein-
dewahlausschusses während der allgemeinen Öffnungszei-
ten der Stadtverwaltung Oelsnitz/Vogtl., Hauptamt, Markt 1, 
08606 Oelsnitz/Vogtl.

 Montag 09:00 - 12:00 Uhr
 Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
 Mittwoch geschlossen 
 Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr
 Freitag 09:00 - 12:00 Uhr
 erhältlich.

IV. Hinweise auf Unterstützungsunterschriften
1. Jeder Wahlvorschlag muss von mindestens 20 zum Zeitpunkt 

der Unterzeichnung des Wahlvorschlages Wahlberechtigten, 
die keine Bewerber des Wahlvorschlages sind, unterstützt 
werden (Unterstützungsunterschriften).

2. Unterstützungsunterschriften können nach Einreichung des 
Wahlvorschlages bis spätestens zum 7. April 2022 bis 18:00 
Uhr geleistet werden.

3. Die Unterstützungsunterschriften sind vom Wahlberechtigten, 
in deren Wählerverzeichnis er eingetragen ist, während der 
allgemeinen Öffnungszeiten in der Stadtverwaltung Oelsnitz/
Vogtl., Hauptamt, Markt 1, 08606 Oelsnitz/Vogtl. zu leisten.

 Vor dem Zutritt zu den Räumen der Stadtverwaltung Oels-
nitz/Vogtl. kann unter Umständen aus Gründen der Pande-
miebekämpfung eine vorherige Terminvereinbarung erfor-
derlich sein. Bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich bei Ihrer 
zuständigen Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung.

 Die Unterstützungsunterschrift muss vom Wahlberechtigten 
auf einem Unterschriftsblatt eigenhändig unter Angabe des 
Tages der Unterzeichnung sowie des Familiennamens, Vorna-
mens und der Anschrift der Hauptwohnung des Unterzeich-
ners geleistet werden. Der Wahlberechtigte hat sich auf Ver-
langen auszuweisen. Ein Wahlberechtigter kann nicht mehrere 
Wahlvorschläge für dieselbe Wahl unterstützen. Hat er seine 
Unterstützung für mehrere Wahlvorschläge geleistet, sind alle 
seine Unterschriften ungültig. Der Wahlberechtigte kann eine 
geleistete Unterstützungsunterschrift nicht zurücknehmen.

 Wahlberechtigte, die infolge Krankheit oder ihres körper-
lichen Zustandes die Unterzeichnung durch Erklärung vor 
einem Beauftragten der Verwaltung ersetzen wollen, haben 
dies bei der Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses 
spätestens am siebten Tag vor dem Ablauf der Einreichungs-
frist für die Wahlvorschläge (31. März 2022) schriftlich zu 
beantragen; dabei sind die Hinderungsgründe glaubhaft zu 
machen.

4. Der Wahlvorschlag einer Partei oder mitgliedschaftlich or-
ganisierten Wählervereinigung, die aufgrund eigenen Wahl-
vorschlags im Sächsischen Landtag vertreten ist oder seit der 
letzten regelmäßigen Wahl im Gemeinderat der Gemeinde 
Bösenbrunn vertreten ist, bedarf abweichend von Punkt 1 
keiner Unterstützungsunterschriften. Dies gilt entsprechend 
für den Wahlvorschlag einer nicht mitgliedschaftlich orga-
nisierten Wählervereinigung, wenn er von der Mehrheit der 
für die Wählervereinigung Gewählten, die dem Gemeinderat 
zum Zeitpunkt der Einreichung des Wahlvorschlages angehö-
ren, unterschrieben ist.

V.  Informationen zum Datenschutz bei der Aufstellung von 
Wahlvorschlägen 

 Indem die Wahlbewerber im Rahmen der Aufstellungsver-
sammlung dem Versammlungsleiter die für die Erstellung des 
Wahlvorschlags (Anlage 16 KomWO) notwendigen personen-
bezogenen Daten mitteilen, die Zustimmungserklärung (An-
lage 17 KomWO) und - soweit sie Bürger anderer Mitglieds-
staaten der Europäischen Union sind - eine Versicherung an 
Eides statt gemäß § 6a Absatz 3 KomWG abgeben, entstehen 
für die den Wahlvorschlag aufstellende Partei bzw. Wähler-
vereinigung aktive datenschutzrechtliche Hinweispflichten 
nach Artikel 13 der Datenschutz-Grundverordnung.

Oelsnitz/Vogtl., den 14.02.2022

Horn
Oberbürgermeister



Stadtanzeiger · 25. Februar 2022 13

Die Große Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. handelt hier als erfüllen-
de Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft im Namen der Ge-
meinde Triebel/Vogtl. auf der Grundlage des § 8 des Sächsischen 
Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG)  
i. V. m. der Gemeinschaftsvereinbarung der Verwaltungsgemein-
schaft Oelsnitz/Vogtl., Bösenbrunn, Eichigt und Triebel/Vogtl. vom  
26. August 2020, in der jeweils gültigen Fassung und macht für die 
Gemeinde Triebel/Vogtl. Folgendes bekannt:

Öffentliche Bekanntmachung
der Bürgermeisterwahl am 12. Juni 2022 und eines 
etwaigen zweiten Wahlgangs am 3. Juli 2022 in der 

Gemeinde Triebel/Vogtl.

I.  Wahltag
 Auf Grund des Beschlusses des Gemeinderates vom 9. Sep-

tember 2021 findet die Wahl des Bürgermeisters am Sonntag, 
dem 12. Juni 2022, und ein etwaiger zweiter Wahlgang am 
Sonntag, dem 3. Juli 2022, statt. 

 Die Stelle des Bürgermeisters ist ehrenamtlich.

II.  Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
1. Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschläge für diese 

Wahl 
 frühestens am Tag nach dieser Bekanntmachung und 
 spätestens am 7. April 2022 bis 18:00 Uhr

 beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses unter fol-
gender Adresse schriftlich einzureichen:

 Stadtverwaltung Oelsnitz/Vogtl.
 Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses 
 Markt 1
 08606 Oelsnitz/Vogtl.

 Bei persönlicher Abgabe des Wahlvorschlages bei dem Vor-
sitzenden des Gemeindewahlausschusses ist eine vorherige 
Terminvereinbarung erforderlich unter Tel.-Nr. (03 74 21)  
73-112 oder Email: hauptamt@oelsnitz.de

2. Wahlvorschläge können von Parteien und Wählervereinigun-
gen und auch von Einzelbewerbern eingereicht werden. Je 
Wahlvorschlag ist nur ein Bewerber zulässig. 

3. Die zur ersten Wahl zugelassen Wahlvorschläge gelten auch 
für einen etwaigen zweiten Wahlgang, sofern sie nicht bis  
zum 17. Juni 2022 bis 18:00 Uhr nach Maßgabe des § 44a 
Abs. 2 Kommunalwahlgesetz (KomWG) zurückgenommen 
oder geändert werden.

III. Inhalt und Form der Wahlvorschläge 
1. Die Wahlvorschläge sind unter Beachtung der gesetzlichen 

Vorschriften aufzustellen. Die Wahlvorschläge müssen den 
Bestimmungen über Inhalt und Form der Wahlvorschläge in 
§ 16 Kommunalwahlordnung (KomWO) entsprechen; die in  
§ 16 Abs. 3 KomWO genannten Unterlagen sind den Wahlvor-
schlägen beizufügen. 

2. Vordrucke für das Wahlvorschlagsverfahren (Wahlvorschläge, 
Niederschriften über Bewerberaufstellungen und Zustim-
mungserklärungen usw.) sind beim Vorsitzenden des Gemein-
dewahlausschusses während der allgemeinen Öffnungszei-
ten der Stadtverwaltung Oelsnitz/Vogtl., Hauptamt, Markt 1, 
08606 Oelsnitz/Vogtl. 

 Montag 09:00 - 12:00 Uhr
 Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
 Mittwoch geschlossen 
 Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr
 Freitag 09:00 - 12:00 Uhr 
 erhältlich.

IV. Hinweise auf Unterstützungsunterschriften
1. Jeder Wahlvorschlag muss von mindestens 20 zum Zeitpunkt 

der Unterzeichnung des Wahlvorschlages Wahlberechtigten, 
die keine Bewerber des Wahlvorschlages sind, unterstützt 
werden (Unterstützungsunterschriften).

2. Unterstützungsunterschriften können nach Einreichung des 
Wahlvorschlages bis spätestens zum 7. April 2022 bis 18:00 
Uhr geleistet werden.

3. Die Unterstützungsunterschriften sind vom Wahlberechtigten, 
in deren Wählerverzeichnis er eingetragen ist, während der 
allgemeinen Öffnungszeiten in der Stadtverwaltung Oelsnitz/
Vogtl., Hauptamt, Markt 1, 08606 Oelsnitz/Vogtl. zu leisten.

 Vor dem Zutritt zu den Räumen der Stadtverwaltung Oels-
nitz/Vogtl. kann unter Umständen aus Gründen der Pande-
miebekämpfung eine vorherige Terminvereinbarung erfor-
derlich sein. Bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich bei Ihrer 
zuständigen Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung.

 Die Unterstützungsunterschrift muss vom Wahlberechtigten 
auf einem Unterschriftsblatt eigenhändig unter Angabe des 
Tages der Unterzeichnung sowie des Familiennamens, Vorna-
mens und der Anschrift der Hauptwohnung des Unterzeich-
ners geleistet werden. Der Wahlberechtigte hat sich auf Ver-
langen auszuweisen. Ein Wahlberechtigter kann nicht mehrere 
Wahlvorschläge für dieselbe Wahl unterstützen. Hat er seine 
Unterstützung für mehrere Wahlvorschläge geleistet, sind alle 
seine Unterschriften ungültig. Der Wahlberechtigte kann eine 
geleistete Unterstützungsunterschrift nicht zurücknehmen. 

 Wahlberechtigte, die infolge Krankheit oder ihres körper-
lichen Zustandes die Unterzeichnung durch Erklärung vor 
einem Beauftragten der Verwaltung ersetzen wollen, haben 
dies bei der Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses 
spätestens am siebten Tag vor dem Ablauf der Einreichungs-
frist für die Wahlvorschläge (31. März 2022) schriftlich zu 
beantragen; dabei sind die Hinderungsgründe glaubhaft zu 
machen.

4. Der Wahlvorschlag einer Partei oder mitgliedschaftlich or-
ganisierten Wählervereinigung, die aufgrund eigenen Wahl-
vorschlags im Sächsischen Landtag vertreten ist oder seit der 
letzten regelmäßigen Wahl im Gemeinderat der Gemeinde 
Triebel/Vogtl. vertreten ist, bedarf abweichend von Punkt 1 
keiner Unterstützungsunterschriften. Dies gilt entsprechend 
für den Wahlvorschlag einer nicht mitgliedschaftlich orga-
nisierten Wählervereinigung, wenn er von der Mehrheit der 
für die Wählervereinigung Gewählten, die dem Gemeinderat 
zum Zeitpunkt der Einreichung des Wahlvorschlages angehö-
ren, unterschrieben ist.

V.  Informationen zum Datenschutz bei der Aufstellung von 
Wahlvorschlägen 

 Indem die Wahlbewerber im Rahmen der Aufstellungsver-
sammlung dem Versammlungsleiter die für die Erstellung des 
Wahlvorschlags (Anlage 16 KomWO) notwendigen personen-
bezogenen Daten mitteilen, die Zustimmungserklärung (An-
lage 17 KomWO) und - soweit sie Bürger anderer Mitglieds-
staaten der Europäischen Union sind - eine Versicherung an 
Eides statt gemäß § 6a Absatz 3 KomWG abgeben, entstehen 
für die den Wahlvorschlag aufstellende Partei bzw. Wähler-
vereinigung aktive datenschutzrechtliche Hinweispflichten 
nach Artikel 13 der Datenschutz-Grundverordnung.

Oelsnitz/Vogtl., den 14.02.2022

Horn
Oberbürgermeister
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Stellenausschreibung
Bei der Großen Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. als erfüllende Gemeinde 
einer Verwaltungsgemeinschaft ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
unbefristet in Vollzeit die Stelle 

Sachbearbeiter Tiefbau (m/w/d)
zu besetzen.

Ihre wesentlichen Aufgaben:
• Übernahme der Bauherrenfunktion im Straßen-, Tief- und Brü-
ckenbau • Projektleitung bei kleineren Vorhaben im Straßen-, Tief- 
und Brückenbau inkl. Ausschreibung und Vergabe • Planung und 
Überwachung der Unterhaltung und Instandhaltung sämtlicher 
Verkehrswege, Plätze und ingenieurtechnischer Bauten • Abstim-
mungen mit externen und internen Beteiligten • Sicherstellung 
des baulichen Hochwasserschutzes an Gewässern II. Ordnung  
• Mitwirkung bei der Budgetplanung und -überwachung von Haus-
haltsmitteln im Bereich Tiefbau • Fördermittelakquise im Straßen-, 
Tief- und Brückenbau • Unterstützung bei der Weiterentwicklung 
von Prozessen innerhalb des Sachgebiets Tiefbau unter anderem 
durch Einführung der Digitalisierung im Aufgabenbereich (elektro-
nische Vorgangsbearbeitung)

Folgende Voraussetzungen erbringen Sie:
• Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung mit der Erweite-
rung zum Bautechniker (m/w/d) Hoch- oder Tiefbau, Fachkraft für 
Straßen- und Verkehrstechnik sowie Kenntnisse der Strukturen und 
Abläufe innerhalb einer Kommunalverwaltung • Kenntnisse und 
Erfahrungen im Vertrags-, Honorar- und Vergaberecht, insbeson-
dere der VOB/A und VOL/A • Kenntnisse im Bereich Sächsisches 
Straßengesetz und Bundesfernstraßengesetz • Gültige Fahrer-
laubnis der Klasse B • Durchsetzungsfähigkeit, Teamfähigkeit und 
Organisationsgeschick • Hohes Engagement sowie die Fähigkeit, 
Entscheidungen zu treffen und diese kompetent zu kommunizie-
ren • Sehr gute IT-Kenntnisse im Umgang Standardsoftware • Stra-
tegisches Denken im Bereich Digitalisierung

Warum Sie sich für uns entscheiden:
• Interessantes Aufgabenfeld • Bei Vorliegen der persönlichen und 
sachlichen Voraussetzungen eine Vergütung gemäß Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst (TVöD) bis Entgeltgruppe 9b • Finanzielle 
Zusatzleistungen wie Leistungsentgelt, Zusatzversorgung und Jah-
ressonderzahlung • 39,5 Stunden/Woche mit familienfreundlichem 
Arbeitszeitmodell • Vielseitige Fort- und Weiterbildungsmöglichkei-
ten • Und alle weiteren Vorzüge des öffentlichen Dienstes

Sie sind interessiert?
Dann übersenden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen 
bitte vorzugsweise per Mail an personal@oelsnitz.de oder schrift-
lich an die Stadtverwaltung Oelsnitz/Vogtl., SG Interner Service, 
Markt 1, 08606 Oelsnitz/Vogtl. 
Die zu besetzenden Stellen sind in gleicher Weise für Frauen und 
Männer geeignet. 
Bitte senden Sie uns nur Kopien Ihrer Dokumente, da keine Rück-
gabe der Bewerbungsunterlagen erfolgt. Nach Abschluss des Aus-
wahlverfahrens werden die Unterlagen vernichtet. 
Weitere Auskünfte erhalten Sie unter (03 74 21) 73-152. Bei glei-
cher Eignung werden Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr mit 
Ausrückebereitschaft für die Freiwillige Feuerwehr Oelsnitz/Vogtl. 
bevorzugt.

Informationen zur Datenverarbeitung nach der EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) für Bewerberinnen und Bewerber
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Weitere Informatio-
nen finden Sie auf unserer Webseite unter www.oelsnitz.de/buerger/verwaltung/
stellenausschreibungen unter dem Punkt Information zum Datenschutz im Bewer-
bungsverfahren.

Mario Horn
Oberbürgermeister

Stellenausschreibung
Bei der Gemeinde Bösenbrunn ist ab sofort die Stelle

Bauhofmitarbeiter/in (m/w/d)

zu besetzen.

Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen:
• Mähen von Grünflächen
• Kleine Reparaturen von Straßenschäden
• Baumschnittarbeiten
• Reinigungsarbeiten
• Absicherung Winterdienst
• Mitarbeit bei allen anfallenden Tätigkeiten des Bauhofbetriebes
• Geräte- und Fuhrparkinstandhaltung

Ihr Profil:
Sie verfügen über eine einschlägige abgeschlossene Berufsausbil-
dung, welche vorliegt, wenn die in der Berufsausbildung vermit-
telten Kenntnisse und Fertigkeiten einen unmittelbaren sachlichen 
Zusammenhang mit wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkten von 
Bauhofmitarbeitern im kommunalen Bereich aufweisen.

Dies ist bei Berufsausbildungen insbesondere in den Berufsfeldern 
Landschafts- u. Gartenbau, Tiefbau, Hochbau, KFZ-Technik der Fall.

Mehrjährige Berufserfahrung in Ihrem gelernten Beruf sind von 
Vorteil.

Erfahrung im Umgang mit Fahrzeugen und Geräten (z. B. KFZ, 
Schlepper, selbstfahrende Arbeitsmaschinen, handgeführte Ar-
beitsgeräte u.a.) sollten vorhanden sein.
Wir fordern ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft mit zeitlicher 
Flexibilität, Belastbarkeit und Teamfähigkeit. Handwerkliches Ge-
schick und technische Kenntnisse bzw. Verständnis.
Die gesundheitliche Eignung, welche die Tätigkeit als Bauhofmitar-
beiter/in ermöglicht, ist bei Ihnen gegeben.
Sie sind im Besitz der Führerschein Klasse BE und C1E.

Wir bieten Ihnen
eine unbefristete Beschäftigung nach den Bestimmungen des 
Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) unter Eingrup-
pierung in der Entgeltgruppe 5. Zudem Vergünstigungen wie Jah-
ressonderzahlung und Leistungsentgelt. Der Einsatz erfolgt mit 
flexibler Arbeitszeit (35 Wochenstunden).

Sie sind interessiert?
Dann übersenden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterla-
gen bitte bis 21. März 2022 vorzugsweise per Mail an gemeinde.
boesenbrunn@t-online.de oder schriftlich an die Gemeindever-
waltung Bösenbrunn, Bürgermeister, Alte Schulstraße 2, 08606 Bö-
senbrunn/OT Bobenneukirchen.
Die zu besetzenden Stellen sind in gleicher Weise für Frauen und 
Männer geeignet. Bitte senden Sie uns nur Kopien Ihrer Dokumen-
te, da keine Rückgabe der Bewerbungsunterlagen erfolgt. Nach 
Abschluss des Auswahlverfahrens werden die Unterlagen vernich-
tet. Weitere Auskünfte erhalten Sie unter (03 74 34) 8 02 83. Bei 
gleicher Eignung werden Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr 
mit Ausrückebereitschaft für die Freiwillige Feuerwehr Bobenneu-
kirchen bevorzugt.

Informationen zur Datenverarbeitung nach der EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) für Bewerberinnen und Bewerber
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Weitere Information 
finden Sie auf unserer Webseite unter www.oelsnitz.de unter dem Punkt Daten-
schutz.

Berthold Valentin
Bürgermeister
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Abbruch Industriebrache  
„Halbmond Teppichwerke“

Die im November 2020 begonnenen komplexen Arbeiten des Ge-
werkes Abbruch und Entsorgung verliefen bisher plangemäß, wo-
bei zum Jahresende 2021 der komplette oberirdische Gebäudeab-
bruch abgeschlossen ist. Das vertragliche Bauende des Gewerkes 
ist der 22. April 2022, bis dahin ist dann auch die Tiefenenttrüm-
merung und das Herrichten des Baugeländes für das Folgegewerk 
abgeschlossen. Da infolge der Vorabbeprobung bisher auch keine 
unerwarteten Kontaminationen/Mehrungen aufgetreten sind, wird 
sich die endgültige Abrechnungssumme im Rahmen der Auftrags-
summe (2.716.714,02 brutto Euro) bewegen. Die Umplanung be-
züglich der Umverlegung der Zufahrtsstraße zum Gewerbegebiet 
bisher: Elsterstraße, Brückenstraße zur B 92 - neu: Verlängerung 
Carl-Wilhelm-Koch-Straße, Brückenstraße zur B 92 ist mit Abschluss 
des Notarvertrages und der entsprechenden Umplanungen abge-
schlossen. Die Projektänderung wurde auch beim Fördermittelge-
ber, der Landesdirektion Sachsen angezeigt. Die schriftliche Zustim-
mung hierfür liegt vor. Durch die Projektänderung ergibt sich keine 
Erhöhung des bisher festgesetzten Gesamtkostenrahmens in Höhe 
von 8.962.100,00 brutto Euro. Die Veröffentlichung der EU-weiten 
Ausschreibung des Gewerkes Straßenbau und Erschließung ist für 
Mitte Februar 2022 vorgesehen. Der Baubeginn ist für Ende Mai 
2022 und das Bauende für Ende Juni 2023 fixiert. Das Gewerk bein-
haltet auch den Ersatzneubau der Stützwand an der Weißen Elster, 
wobei hier die Bestandsstützwand abgebrochen und eine natur-
nahe Böschung 
hergestellt wird. 
Als abschließen-
de Maßnahme 
wird in 2022 
noch die Herstel-
lung der Straßen-
beleuchtung in 
einem regulären 
VOB-Verfahren 
ausgeschrieben 
und vergeben.

Fazit:
Die Arbeiten verlaufen plangemäß. Trotz der Umverlegung der Zu-
fahrtsstraße wird der bisher festgesetzte Gesamtkostenrahmen ver-
bindlich nicht überschritten.

Foto: Frank Gündel

Neues Spendenkonto für Notfälle  
durch höhere Gewalt

Wetterkapriolen und damit verbundene Schadensereignisse 
kamen in den vergangenen Jahren vermehrt vor. Dies wird sich 
vermutlich auch zukünftig nicht ändern. Oft kommen dabei 
auch Bürgerinnen und Bürger und deren Eigentum zu schaden 
und nicht immer springt dann eine entsprechende Versiche-
rung ein. In seiner Sitzung am 9. Februar 2020 hat der Stadt-
rat beschlossen, für diese Fälle ein „Spendenkonto für Notfälle 
durch höhere Gewalt bei der Stadt Oelsnitz/Vogtl. einzurichten. 
Potentielle Spender können ab sofort auf dieses Konto einzah-
len.

"Spendenkonto für Notfälle durch höhere Gewalt 
bei der Stadtverwaltung Oelsnitz/Vogtl."
IBAN:  DE45 8705 8000 0101 0445 85
BIC:  WELADED1PLX

Für die Spender kann eine Spendenquittung ausgestellt wer-
den. Über die Auszahlung von Spenden an Geschädigte ent-
scheidet jeweils der Verwaltungs- und Finanzausschuss des 
Stadtrates der Großen Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl.

Zusammenarbeit der vogtländischen 
Teilnehmerkommunen in der 

„Zukunftswerkstatt Kommunen“
Die Städte Adorf und Oelsnitz/Vogtl. sowie der Städteverbund 
Göltzschtal nehmen am Demografieprojekt „Zukunftswerkstatt 
Kommunen“ des BMFSFJ teil und haben nun eine zielgerichtete Zu-
sammenarbeit vereinbart. Insgesamt sind 40 Kommunen bei dem 
bis 31. Dezember 2024 laufenden Projekt dabei, davon fünf aus 
Sachsen. Anfang Februar trafen sich die Rodewischer Bürgermeis-
terin Kerstin Schöniger, Christian Günther als Projektverantwort-
licher im Städteverbund und Sandra Scheuer als Vertreterin und 
Projektverantwortliche der Stadt Oelsnitz/Vogtl. in Adorf zu einem 
gemeinsamen Austausch. Antje Goßler, die als Hauptamtsleiterin 
der Stadt Adorf bereits über Erfahrung aus dem Vorgängerpro-
gramm „Demografiewerkstatt Kommunen“ (2016-2020) verfügt, 
hatte das Treffen angeregt. Es wurde sich über den Einstieg in das 
Projekt, die Beteiligung externer Partner und die Wichtigkeit einer 
Priorität der Querschnittsaufgabe Demografiearbeit bei den Bür-
germeistern, Stadträten und in den Verwaltungen ausgetauscht. 
Naturgemäß wählt jede Kommune ihren eigenen Fokus und ent-
wickelt eine individuelle Strategie nach ihren jeweiligen Gegeben-
heiten. Voneinander zu lernen, das Pflegen eines Erfahrungsaustau-
sches und gegenseitige Unterstützung sind die wichtigsten Ziele 
der vereinbarten engeren Zusammenarbeit. Die Treffen sollen nun 
in regelmäßigen Abständen und abwechselnd in den jeweiligen 
Kommunen stattfinden. Die Stadt Oelsnitz/Vogtl. wird das nächste 
Treffen im Mai ausrichten.

v.l. Antje Goßler, Christian Günther, Sandra Scheuer, Kerstin Schöniger (Foto: 
Antje Goßler)

Feste und Märkte
Veranstaltungstermine

Folgende Veranstaltungstage sind unter Vorbehalt für das Jahr 
2022 in der Großen Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. geplant:
Ostermarkt:  10. April
Sperkenfest:  8. bis 10. Juli
Voigtsberger Bauernmarkt:  18. September
Bürgerfest: 3. Oktober
Weihnachtsmarkt:  2. bis 4. Dezember
Historische Schloßweihnacht
auf Schloß Voigtsberg:  17. und 18. Dezember

Alle Anmeldeformulare zur Teilnahme für Händler und Akteure
sind bereits auf der Homepage der Stadt Oelsnitz/Vogtl. einge-
stellt. Bewerbungen sind ab sofort möglich, die Stadt Oelsnitz/
Vogtl. freut sich auf zahlreiche Teilnehmer.
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GEMEINSAM - FÜR IHRE SICHERHEIT!

NACHRUF
Wir trauern um unseren Kameraden, den

Ortswehrleiter 
Hauptlöschmeister

Kay Jäckel
1970  -  2022

Viel zu früh wurde er aus unserer Mitte gerissen. 
Wir verlieren mit ihm einen engagierten,  

stets einsatzbereiten und guten Kameraden.

Wir trauern mit den Angehörigen und werden ihm stets  
ein ehrendes Andenken bewahren.

Bürgermeister Bösenbrunn Gemeindewehrleiter Die Kameraden
Berthold Valentin Rico Steudel der FFW Schönbrunn

NACHRUF
Wir trauern um unseren Kameraden, den

Brandinspektor

Dieter Löffler
 1953  -  2022

Wir verlieren mit ihm einen stets einsatzbereiten und  
guten Kameraden, der sich über 40 Jahre lang in der  

FF Schönbrunn engagiert hat.

Wir trauern mit den Angehörigen und werden ihm stets  
ein ehrendes Andenken bewahren.

Bürgermeister Bösenbrunn Gemeindewehrleiter Die Kameraden
Berthold Valentin Rico Steudel der FFW Schönbrunn

Neues Hilfeleistungslöschfahrzeug für die Feuerwehr Oelsnitz – eins von zehn
Mit dem neuen HLF20 endet eine beispielslose Beschaffungskation nach 5 Jahren Arbeit

Ebenfalls im Rahmen einer Sammelbeschaffung erhält die Feuer-
wehr Oelsnitz ein neues HLF20 von Rosenbauer auf Mercedes Benz. 
Am Donnerstag, dem 17. Februar, übergab der Oelsnitzer Ober-
bürgermeister Mario Horn das neue Fahrzeug an den Ortswehr-
leiter Daniel Bauer. Mit diesem erfolgreichen Abschluss endet für 
die Stadtverwaltung und Feuerwehr Oelsnitz eine beispielslose Be-
schaffungsaktion in deren Rahmen insgesamt 4 Großfahrzeuge in 
den Jahren 2020, 2021 und 2022 in Dienst gestellt wurden. Möglich 
wurde dies durch Extraförderungen für Sammelbeschaffungen vom 
Freistaat Sachsen, vergeben durch den Vogtlandkreis, den bereits 
eingeplanten Eigenmittel der Stadt sowie großen Rückenhalt durch 
die Stadtverwaltung und dem Stadtrat. An der jetzigen Sammel-
beschaffung, welche unter der Federführung der Stadt Oelsnitz/
Vogtl., Feuerwehr Oelsnitz und dem Planungsbüro LV-Ausschrei-
bung realisiert wurde, beteiligten sich die Feuerwehren Plauen-
Neundorf, Klingenthal, Muldenhammer, Pöhl, Auerbach, Bad Elster 
und Netzschkau sowie die Feuerwehren Neukirch und Laußnitz aus 
Ostsachsen sowie die Feuerwehr Oelsnitz.

Das neue Hilfeleistungslöschfahrzeug vom Aufbauhersteller Ro-
senbauer auf einem Mercedes Benz Atego 1530 Fahrgestell ist das 
Auto der ersten Wahl für fast alle Alarmierungen und Einsätze. Ob 
auslaufende Betriebsmittel nach einem Verkehrsunfall, ein Baum 
auf der Straße oder eine Wohnung im Vollbrand, das HLF rückt im-
mer als erstes mit 6 bis 9 Kameraden aus. Dazu verfügt es über 

einen 2000 Liter fassenden Wassertank und einen 200 Liter fas-
senden Schaumtank. Mittels automatischer Schaumzumischanlage 
können schnell und effektiv Fahrzeugbrände mit Löschschaum be-
kämpft aber auch Nachlöscharbeiten mittels Netzwasser durchge-
führt werden. Neben einem hydraulischen Rettungssatz mit Schere, 
Spreizer und Rettungszylinder, sowie einer LKW-Rettungsplattform 
gehören viele weitere Geräte zur Ausstattung für technische Hilfs-
einsätze. Zeitgemäß verfügt das Fahrzeug über eine umfangreiche 
LED-Beleuchtung, Tablet und Navigationsgerät aber auch Spezial-
technik wie Gasmessgerät und zwei Wärmebildkameras.
Aktuell läuft die fahrzeugspezifische Ausbildung der Maschinis-
ten sowie die Einweisung der Mannschaft, um das neue Fahrzeug 
dann zeitnah in Dienst zu stellen. Im Ergebnis bedeutet dies aber 
auch Umstellung und Neuerungen für weitere Ortswehren: die Wa-
che Untermarxgrün erhält das jetzige HLF (Bj. 2008), das dortige 
LF16/12 (Bj. 1994) wird in die Ortswehr Planschwitz versetzt und 
das dortige TSF-W/Z (Bj. 1998) wird außer Dienst gestellt.

Mit dieser hochmodernen und topaktuellen Ausstattung sind die 
Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Oelsnitz bestens 
gerüstet. Gern nehmen wir noch interessierte Bürger oder Feuer-
wehrkameraden, die in Oelsnitz arbeiten in unseren Kreis auf um 
den Schutz der Stadt Oelsnitz und Ihrer Bürger aufrecht zu halten.

(Fotos: Freiwillige Feuerwehr Oelsnitz/Vogtl.)
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Ehrung fürs Engagement
Drei Männer, drei Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren, sind 
jetzt mit dem Bürgerpreis der Sparkasse Vogtland für ehrenamtli-
ches Engagement ausgezeichnet worden. Kandidat Nummer eins ist 
Ebmaths Kommandant Frank Zineker. Seit Jahrzehnten lenkt er die 
Geschicke einer der ältesten Wehren im Vogtland. „Vorbildlich ge-
macht“, würdigte Bürgermeister Stephan Meinel die Leistungen des 
ehemaligen Tiefenbrunners. Auch Kandidat Nummer zwei ist aus 
Ebmath: Rainer Voit. „Trotz gesundheitlicher Probleme“, lobte Ste-
phan Meinel, habe er als Mitglied des Feuerwehr-Fördervereins den 
Bau der Scheune Dreiländereck mit Rat und Tat begleitet. Kandidat 
Nummer drei kommt aus Hundsgrün: Pierre Schröder. Er ist ein er-
fahrener Kamerad nicht nur als Zugführer im Katastrophenschutz, 
sondern auch in der Jugendarbeit. Eichigts Bürgermeister lobte das 
„großartige und selbstlose Engagement“ von Pierre Schröder. Als 
neuer Ortswehrleiter von Eichigt löst er Enrico Hendel ab, der jetzt 
seine Arbeit als neuer Gemeindewehrleiter begonnen hat. C.S.

Abschied von Jörg Spranger
Ehre, wem Ehre gebührt! Mit einem großen Festakt ist Eichigts 
langjähriger Gemeindewehrleiter Jörg Spranger aus der Verant-
wortung verabschiedet worden. Kameraden aus allen Ortswehren 
standen im Rahmen einer Sitzung des Gemeinderats Schlange, 
um Dank zu sagen. Auch Eichigts Bürgermeister Stephan Meinel 
würdigte die „selbstlose Arbeit“ des scheidenden Gemeindewehr-
leiters. Seit den 90er Jahren ist Jörg Spranger in den Wehren aktiv; 
die Geschicke der Eichigter Ortswehren hat er sei 2000 geleitet und 
gelenkt. In seiner Amtszeit entstand in Eichigt eines der schönsten 
und modernsten Gerätehäuser im Vogtland. Seinem Geschick ist es 
zu verdanken, dass sich neben Ebmath auch die Wehren in Tiefen-
brunn und Bergen zu stabilen Löschtruppen etabliert haben. Mit 
dem Umbau des Gerätehauses Bergen, der Verschönerung des Tie-
fenbrunner FFw-Domizils, der Anschaffung neuer Löschfahrzeuge 
und dem Bau der Scheune Dreiländereck als Domizil des Ebmather 
Feuerwehr-För-
dervereins hat er 
Spuren hinterlas-
sen und Maßstä-
be gesetzt. Der 
Geehrte zeigte 
sich angesichts 
der Ehrungen 
„total überwäl-
tigt“. C.S. 

Fotos: 
Christoph Stölzel

Freiwillige Feuerwehr der Großen Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl., Rudolf-Breitscheid-Platz 8, 08606 Oelsnitz/Vogtl.
Tel.: (03 74 21) 2 24 61, www.ff-oelsnitz.de

Kontaktdaten
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Stadtanzeiger
Amts- und Mitteilungsblatt 

der Großen Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. 
und der Gemeinden Bösenbrunn, Eichigt und Triebel/Vogtl.

Nr. 1
28. Januar 2022

02.02. 14:30 Heilige Messe in der Borromäus-Kirche Oelsnitz/Vogtl.
04.02. 18:00 Treff des Skatclub Oelsnitz/Vogtl. e.V., GV Stephanstraße
05.02. 18:00 Heilige Messe in der Borromäus-Kirche Oelsnitz/Vogtl.
06.02. 09:30 Gottesdienst, Kirche Triebel
06.02. 10:00  Gottesdienst, Stadtkirche St. Jakobi
06.02. 10:00 Familienkirche, Kirche Taltitz
09.02.  14:00  Treff der Selbsthilfegruppe Parkinson, Cafeteria der 

Wohnanlage „An der Katharinenkirche“
12.02. 18:00 Heilige Messe in der Borromäus-Kirche Oelsnitz/Vogtl.
13.02. 09:30 Gottesdienst, St. Margareten Kirche Bobenneukirchen
13.02. 10:00 Gottesdienst, Stadtkirche St. Jakobi
13.02. 14:00 Treff des Skatclub Oelsnitz/Vogtl. e.V., GV Stephanstraße
14.02. 09:30 Kreativtreff: Bilderrahmen zum Valentistag, 

Zoephelsches Haus
14.02. 14:00 Winterferien: Liebe ist … - Rundgang zum Valentinstag, 

Schloß Voigtsberg
16.02. 15:00 Winterferien: Mineralienforscher, Schloß Voigtsberg
17.02. 10:00 Start der Ausstellung „Die Halbmond Teppichfabrik - 

damals und heute“, Zoephelsches Haus
18.02. 18:00 Treff des Skatclub Oelsnitz/Vogtl. e.V., GV Stephanstraße
19.02. 15:00 Winterferien: Schneeflöckchen Weißröckchen – 

winterliches Kreativangebot, Schloß Voigtsberg
19.02. 18:00 Heilige Messe in der Borromäus-Kirche Oelsnitz/Vogtl.
20.02. 15:00 Winterferien: Der Liederdieb - Liederkrimi mit Puppen, 

Menschen und Musik, Schloß Voigtsberg
20.02. 09:30. Gottesdienst, St. Katharinen-Kirche Eichigt
20.02. 10:00 Gottesdienst, Stadtkirche St. Jakobi
21.02. 09:30 Kreativtreff: Fensterbilder mit Bügelperlen verschönern, 

Zoephelsches Haus
21.02. 10:00 Bücherbus an der Grundschule Eichigt, Eichigt
22.02. 14:30 Blutspende, Oberschule Oelsnitz
23.02. 14:00 Winterferien: Auf geht‘s nach Tibet - Entdeckungsreise, 

Schloß Voigtsberg
26.02. 14:00 Preisskat des Skatclub Oelsnitz/Vogtl. e.V. um den 

Sternquellpokal, GV Stephanstraße
26.02. 14:00 Winterferien: Beweg mal - Burggeschichten, 

Stop-Motion-Film-Workshop, Schloß Voigtsberg
26.02. 18:00 Heilige Messe in der Borromäus-Kirche Oelsnitz/Vogtl.
27.02. 09:30 Gottesdienst, Kirche Posseck
27.02. 10:00 Gottesdienst, Stadtkirche St. Jakobi

Vorschau März 2022
31.03. 20:00 Irish Folk mit modernem Songwriting: Salt House, 

Katharinenkirche

Änderungen vorbehalten

Musiktheater für Kinder
Passend in den Winterferien bieten die Museen Schloß Voigtsberg 
am 20. Februar ab 15:00 Uhr das Musiktheater „Der Lederdieb“ an. 
Dabei entführen die Musiker Solo und Meikel des „Musiktheaters 
Spielart“ die Kinder in ihr neues Programm: denn eigentlich wol-
len sich die mühsam eingeübten Lieder zum ersten Mal vorstellen. 
Doch diese sind aus ihrem Liederbuch verschwunden. Gemeinsam 
mit den Steppkes begeben sich die Musiker auf Spurensuche. So 
entwickelt sich eine spannende Liedersuche zum Mitmachen, Mit-
lachen und Mitdenken, an deren Ende sich wie im richtigen Krimi 
natürlich alles aufklären wird. Das dabei dann auch Puppen eine 
wichtige Rolle spielen, ist fast schon selbstverständlich. Das Pro-
gramm ist für Kinder ab vier Jahren empfohlen, der Eintritt beträgt 
5,00 Euro für die Steppkes, 7,00 Euro für Erwachsene. Interessierte 
werden gebeten, sich vorher telefonisch unter (03 74 21) 72 94 84 
oder per Mail an museen@schloss-voigtsberg.de anzumelden, die 
aktuell geltenden Nachweisregelungen sind zudem zu beachten.

Sperkentipp im Februar

Jeden Dienstag und Freitag Wochenmarkt mit Händlern und Erzeugern aus der Region in der Zeit von 
08:00 - 14:00 Uhr – Marktplatz, Oelsnitz/Vogtl. 

MUSIKTHEATER SPIELART
DER LIEDERDIEB

SCHLOß VOIGTSBERG
20. FEBRUAR 2022    15.00 UHR
KINDER 5,00 €     ERW. 7,00 €

ZUVERLÄSSIGER 
ZUSTELLER (m/w/d) GESUCHT,

der einmal monatlich 
eines der neben stehenden 

Gebiete oder alle mit 
dem Stadtanzeiger bedient.

Die Amtsblätter werden bei 
Ihnen zu Hause angeliefert.

Bitte wenden Sie sich an 
den Verlag unter:

Tel. 0170 / 350 73 66
E-Mail: hg@pcc.gmbh

WIR SUCHEN SIE  als  ZUSTELLER
für die VERTEILUNG 

des STADTANZEIGERS in

Ottengrün 

Burkhardtsgrün

Hartmannsgrün

+++  REKLAMATIONSMELDUNG  +++

Sie haben den Stadtanzeiger nicht erhalten? 
Bitte beantworten Sie uns dazu folgende Fragen!

Ich habe den Stadtanzeiger nach dem letzten Freitag im Monat .................................................................................

☐ nicht erhalten  ☐ nicht pünktlich erhalten. Erst am ....................

☐ wiederholt nicht erhalten. Seit .......................  wurde er nicht mehr zugestellt.

Mein Name ist: .......................................................................................
ich wohne in: Straße ............................................... Hausnummer ..........
PLZ .................. Ort ..................................................  ggf. Ortsteil ...................................................

Meine Telefonnummer für Rückmeldung zur Reklamation ist:
..................................................  ggf. mobil .............................................................................

Datum: ......................................

Reklamationsergebnisse können am einfachsten per Mail an Sie mitgeteilt werden. 

Für Rückmeldungen bitte Ihre E-Mail-Adresse angeben: ........................................................................

Sie können Ihre Reklamation per E-Mail: helko.grimm@pccweb.de, per Post: Printhouse Colour Concept, Helko Grimm, Dorfstr. 6, 
08539 Rosenbach/V. OT Fasendorf senden, telefonisch der Druckerei mitteilen (01 70) 3 50 73 66 oder bei der Stadtverwaltung 
Oelsnitz/Vogtl. melden (03 74 21) 73-0 oder 73-112.

Stadtanzeiger
Amts- und Mitteilungsblatt 

der Großen Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. 
und der Gemeinden Bösenbrunn, Eichigt und Triebel/Vogtl.
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Wir liefern Begeisterung – nachhaltig.
Eine Marke der Stadtwerke OELSNITZ/V.

Auf Entdeckungstour 
im Vogtland
Vogtland-Energie belohnt Ihre Treue und schenkt 
Ihnen als Kunden oder Neukunden das Gutschein-
heft. Monat für Monat: Rabatte, spannende
Abenteuer oder Leckereien. Der Gutschein März 
gewährt Ihnen 20 % Rabatt auf einen Einkauf 
von bis zu 30,- Euro (inkl. Mwst.) in der 
Konditorei Bäckerei Schrader in Falkenstein.

Entdecke das Vogtland neu! 

Ob Strom, Ökostrom oder Erdgas von den Stadtwerken Oelsnitz: 
Unsere Kunden profi tieren von attraktiven Tarifen und unserem 
beliebten Gutscheinheft für Vogtlandentdecker. Neugierig? 

Bestellen Sie jetzt Ihr Gutscheinheft mit exklusiven Rabatten 
und Abenteuern in unserer Region!

Zertifi zierter Ökostrom zu 100%aus erneuerbaren Energien fürstaatlich geförderteWärmepumpen und Wallboxen.

Kundengeschenk Gutscheinheft

Für Wegbegleiter
und Neukunden.

www.vogtland-energie.de

INFORMATIONEN DER STADTWERKE OELSNITZ/V. www.stadtwerke-oelsnitz.de

Ökostrom für 
das Vogtland.
Jetzt Förderung vom 
Staat für Ihren Neubau 
bzw. Ihre Wallbox 
sichern.

Kundenbüro im Boxbachweg 2 weiterhin geschlossen

Pandemiebedingt bleibt unser Kundenbüro für den Publikums-
verkehr bis auf Weiteres geschlossen. Jedoch sind wir 
weiterhin telefonisch und per E-Mail für Sie erreichbar.

Stadtwerke OELSNITZ/V. GmbH 
Boxbachweg 2 · 08606 Oelsnitz/V.

Tel 037421 408-40 · E-Mail beratung@vogtland-energie.de
Notrufe Strom 037421 27945, Gas/Wärme 037421 21538
Geschäftszeiten: Mo + Mi + Do 8–16 Uhr 
Di 8–18 Uhr, Fr 8–12 Uhr

Für Durchstarter
und Energiebündel.

Was geht?
Mit unserem Verfügbar-
keitscheck können Sie 
ermitteln, wie schnell 
OELSNITZ.MEDIA 
an Ihrer Adresse ist:

www.oelsnitz.media
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Konditorei Bäckerei Schrader
Am Markt 10 · 08223 Falkenstein
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Saisonfinale auf Platz vier beendet
Das Luftpistolen-Team der 1. Bürgerlichen Schützengil-
de zu Oelsnitz/Vogtl. ist erneut mit einem 3:2-Sieg und 

einer 2:3-Niederlage ins Vogtland zurückgekehrt. Gegen den Tabel-
lenführer aus Frankfurt überzeugten vor allem Dirk Löffler, Daniel 
Clauß und Jürgen Barth. Anneliese Falkenberg und Aron Fläschen-
dräger konnten ihre starken Ergebnisse aus den vorangegangenen 
Wettkämpfen hier leider nicht wiederholen. Zwar steigerten dann 
beide ihre Leistungen im zweiten Wettkampf gegen die Stralsun-
der Schützen-Compagnie, verloren am Ende dann doch, wie auch 
Jürgen Barth, ihre jeweiligen Duelle. Dirk Löffler und Daniel Clauß 
sicherten sich ihren zweiten Tagessieg, so dass es zwischenzeitlich 
so aussah, dass es nach dem Sieg gegen Frankfurt doch noch für 
die Qualifikation zur Aufstiegsrunde zur 1. Bundesliga-Nord reichen 
würde. Allerdings tat sich das Quintett erneut mit einem schwäche-
ren Gegner schwer, bei dem es um alles oder nichts ging. Mit vier 
Siegen und drei knappen 2:3-Niederlagen können die Sperkenstäd-
ter in ihrer vierten Bundesligasaison dennoch zufrieden sein. Aller-
dings sieht hier Mannschaftsleiter Aron Fläschendräger noch Poten-
tial, allein die sieben Wochen andauernde Zwangstrainingspause 
habe allerdings die Leistungen nicht auf dem erwarteten Niveau 
zeigen lassen. Am 9. Oktober ist dann der Saisonauftakt für die neue 
Saison in der 2. Bundesliga geplant. Weitere Informationen und Ter-
mine sind zudem unter www.schuetzengilde-oelsnitz.de erhältlich.

Saisonfinale für das Schützengilde-Quintett um Dr. Jürgen Barth, Anneliese 
Falkenberg, Dirk Löffler, Daniel Clauß und Mannschaftsleiter Aron Fläschen-
dräger (Foto: 1. Bürgerliche Schützengilde zu Oelsnitz/Vogtland e.V.)

SPORTNACHRICHTEN

 Wandersperken Oelsnitz e. V. 

03.03. Vereinswanderung im Wandergebiet „Dreiländereck 
Sachsen-Bayern-Tschechien“; Treff für alle drei Wander-
gruppen ist um 09:00 Uhr mit Pkw am ehemaligen Schüt-
zenhaus in Oelsnitz/Vogtl.

19.03. Vereinswanderung im Wandergebiet im Raum Wei-
ßenstadt; Treff ist um 09:00 Uhr mit Pkw am ehemaligen 
Schützenhaus in Oelsnitz/Vogtl.

Weitere Informationen sind auch auf Homepage des Vereins  
www.wandersperken.de erhältlich.
.......................................................................................................................................

 TSV Oelsnitz - Handball 
1. Männermannschaft - Bezirkspokal (3. Runde)
13.03. 16:00 Uhr  TSV Fortschritt Mittweida oder HV Grüna
1. Männermannschaft - Bezirksliga 
20.03.  16:00 Uhr  BSG Wismut Aue
27.03. 16:00 Uhr  USG Chemnitz

 VSV Oelsnitz e.V. - Volleyball

05.03. 19:00 Uhr VSV Oelsnitz - GSVE Delitzsch II
12.03. 19:00 Uhr VSV Oelsnitz - SVC Nordhausen
.......................................................................................................................................

Verschiedene Vorspeisen, Hauptgerichte, Desserts und leckere Torten. 
Alles auf Vorbestellung. 

Gaststätte Zum Vogtländer
Schmidtstr. 17, 08606 Oelsnitz/V. 
Mobil: 0172 / 8889299

Sonntag 20. März 
10.30 - 15.00 Uhr23,00 € p.P.

 Frühlings
brunch

Turnier um Wanderpokal
Nach einer rund dreimonatigen Trainingszeit wurde es für die 
Steppkes des TSV Oelsnitz e.V., Abteilung Tischtennis, ernst. Beim 
internen Turnier um den Wanderpokal des TSV Oelsnitz e.V. waren 
hier die 9 bis 13jährigen Kinder gefragt, durchweg konnte bei al-
len Teilnehmern eine ordentliche Leistungssteigerung festgestellt 
werden. Viele Spiele waren knapp, bis zum Schluss umkämpft 
und am Ende gab es einen verdienten Sieger. So belegte Raphael 
Beck den ersten Platz, gefolgt von Benno Henke. Platz Drei teilten 
sich Richard Jäckel und Lukas Sommerfeld. Aktuelle Information 
und Trainingszeiten sind auch auf der Webseite des Vereins unter  
www.tsv-oelsnitz.de verfügbar.

Durchweg gute Leistungen zeigte der Tischtennis-Nachwuchs (Foto: TSV 
Oelsnitz e.V.)
.......................................................................................................................................

Schnuppertraining beim  
SV Merkur

Der SV Merkur 06 Oelsnitz e.V. veranstaltet am 5. März erneut ein 
Fußball-Schnuppertraining. Neugierige und interessierte Mädchen 
und Jungs im Alter von 3 - 11 Jahren können hier unverbindlich 
ins Training der Nachwuchsmannschaften hineinschnuppern. Will-
kommen sind alle Kids, die Spaß am Fußball haben oder sich in 
einer Gruppe Gleichaltriger sportlich betätigen wollen. Teilnehmen 
können aber auch Kinder, die bereits in einem Verein aktiv sind 
oder waren. Wer sich speziell für die Position als Torwart interes-
siert oder sich hier einmal ausprobieren möchte, kommt ebenfalls 
auf seine Kosten. Für alle "Torhüter-Fans" wird ein Torwarttrainer 
vor Ort sein, der einige spezielle Übungen vorstellt. Start ist um 
10:00 Uhr in der Sporthalle Oelsnitz, das Ende ist für circa 11:00 
Uhr geplant. Es wird darum gebeten, spätestens zehn Minuten vor 
Beginn vor Ort zu sein. Die Teilnahme ist kostenlos und vollkom-
men unverbindlich, eine Voranmeldung ist nicht nötig. Ansprech-
partner bei Rückfragen ist Jugendleiter Maximilian Merkel (01 70)  
5 01 25 23 oder maexer_milian@web.de)

.......................................................................................................................................
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Bücherbus
Bösenbrunn, OT Bobenneukirchen, Dorfplatz
Dienstag, 1. März 08:30 - 11:30 Uhr
Triebel/Vogtl., Feuerwehr
Dienstag, 1. März 12:30 - 14:30 Uhr
Eichigt, Grundschule
Montag, 21. März 10:00 - 12:00 Uhr
.......................................................................................................................................

NEU! NEU! NEU!

ESGO Entsorgung und 
Stadtbeleuchtung GmbH
Am Jahnteich 4a
08606 Oelsnitz
Telefon: 037421/49113

Öffnungszeiten 

Mo.-Do. 6:30-15:30 Uhr
Fr.  6:30-14:00 Uhr

www.esgo.de

2,80 €  

(0,28 € / kg)

Verkauf 
HOLZBRIKETTS

lose ab 10 kg

Flurbereinigungsverfahren
Grünes Band I (Triebel)

Im Juni 2019 wurde der Flurbereinigungsplan im Flurbereinigungs-
verfahren Grünes Band I (Triebel) bekanntgegeben. In den folgen-
den Monaten setzte sich der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft 
Flurbereinigung Grünes Band I (Triebel) mit den Widersprüchen 
auseinander. Erfreulicherweise konnte in allen vorgetragenen Fällen 
Abhilfe geschaffen werden. Nach Unanfechtbarkeit des Flurbereini-
gungsplans ordnete die Flurbereinigungsbehörde seine Ausführung 
mit Eintritt des neuen Rechtszustandes zum 01.07.2021 an. Im Juli 
2021 stellte die Teilnehmergemeinschaft beim Grundbuchamt und 
beim Amt für Kataster und Geoinformation folgerichtig das Ersuchen 
um Berichtigung der öffentlichen Bücher. Am 28.01.2022 erhielt die 
TG Flurbereinigung Grünes Band I (Triebel) die Mitteilung über die 
Fortführung des Liegenschaftskatasters und damit die Information, 
dass die im Flurbereinigungsplan vorgesehene Bildung der Grund-
stücke katastertechnisch umgesetzt wurde. Im nächsten Schritt 
wird nun das Grundbuchamt tätig sein und die entsprechend am 
Verfahren beteiligten Grundbücher berichtigen; über die hierfür be-
nötigte Dauer ist noch keine Auskunft möglich. Als eine der letzten 
Maßnahmen des genehmigten Plans über die gemeinschaftlichen 
und öffentlichen Anlagen (Plan nach § 41 FlurbG) konnte im Jahr 
2021 eine Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme durchgeführt werden; 
Maßnahmeinhalt war die Umwandlung von Ackerland in extensives 
Grünland mit dem Ziel, eine Aufwertung des Naturhaushalts im be-
treffenden Bereich zu erreichen. Im nächsten Schritt sind alle not-
wendigen Arbeiten zu erbringen, um das Verfahren letztlich mit der 
Schlussfeststellung, d.h. der Feststellung, dass die Ausführung des 
Flurbereinigungsplans bewirkt ist und den Beteiligten keine Ansprü-
che mehr zustehen, abzuschließen. Unter anderem müssen dafür alle 
Forderungen der Teilnehmergemeinschaft bzw. der Beteiligten be-
züglich Flurbereinigungskosten, Ausgleichszahlungen und sonstige 
Zahlungen erfüllt sein, die ordnungsgemäße Verwendung der ge-
währten öffentlichen Finanzierungsmittel geprüft und per Schluss-
verwendungsnachweises festgestellt sein. Es ist beabsichtigt, über 
vorstehende Arbeiten gesondert in einer Teilnehmerversammlung 
zu informieren; wann diese stattfinden wird, ist zum jetzigen Zeit-
punkt nicht bekannt, wird jedoch per öffentlicher Bekanntmachung 
geladen. An dieser Stelle möchte sich die Vorstandsvorsitzende der 
Teilnehmergemeinschaft, Katrin Weller, herzlich bei all denjenigen 
bedanken, die sich für das Flurbereinigungsverfahren einsetzen.
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musikalische Erziehung (Chöre, 
Bläserklassenprojekt, Brass Band)

bei uns ist ordentlich was los:

JULIUS-MOSEN-GYMNASIUM
OELSNITZ/VOGTL.

vielfältige Arbeitsgemeinschaften

umfangreiches Ganztagesangebot

.

.

.
Anmeldung für die neuen 5. Klassen28.02.2022 bis zum 04.03.2022

unsere Stützpfeiler:

naturwissenschaftliches, sprachliches oder 
sportliches Profil

.

Zusammenarbeit mit anderen Schularten 
und sozialen Einrichtungen

Förderung der sozialen Kompetenzen 
(integrativer Unterricht)

Englisch, Russisch, Französisch, Latein und 
Tschechisch

Berufs- und Studienorientierung

.

.

.

.

Julius-Mosen-Gymnasium 
Melanchthonstraße 11
08606 Oelsnitz/Vogtl.

Tel. 037421 / 22572
Web: mosengymnasium.de 

28.02.2022 bis zum 04.03.2022
28.02.2022 bis zum 04.03.2022
28.02.2022 bis zum 04.03.2022

Layout: pixelweb-design.de

Theaterprojekt.
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Spaß auf der Eisbahn und ein erfolgreicher 
Lesewettbewerb

Den diesjährigen Wintersporttag am 31. Januar verbrachten die 
Schüler der Grundschule „Am Stadion“ auf der Oelsnitzer Eisbahn. 
Zu Fuß erreichten die Kinder in Begleitung ihrer Lehrkräfte die Bahn 
und durften unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen eislaufen, 
spielen und mit ihren Klassenkameraden eine tolle Zeit verbringen. 
Belohnt wurden alle mit einem verschneiten Wetter, der die winter-
liche Stimmung perfekt machte - so wurde der Wintersporttag ein 
voller Erfolg. Ein Erfolg war auch der traditionelle Lesewettbewerb 
am letzten Schultag vor den Ferien. Dabei versammeln sich die bes-
ten Leser aus jeder Klassenstufe und stellen ihr Können unter Be-
weis. Es werden sowohl bereits geübte als auch unbekannte Texte 
vorgelesen, während eine Jury anhand von Kriterien den Gewinner 
ausfindig macht. Doch nicht das Gewinnen ist das Ziel, sondern die 
Lesefreude und Motivation.
.......................................................................................................................................

Reger Andrang zum Tag der offenen Tür
Nachdem sich das Julius-Mosen-Gymnasium Oelsnitz im letzten 
Jahr nur virtuell präsentieren konnte, war es am 29. Januar endlich 
wieder möglich, die Türen für alle Interessierten zu öffnen. Schü-
ler und Lehrer konnten sich über eine sehr gute Resonanz freuen. 
Die unterschiedlichen Fachbereiche präsentierten sich mit vielerlei 
Angeboten und gaben so einen kurzweiligen Einblick in den Schul-
alltag. Von lehrreichen Quiz und Rätseln über spannende Experi-
mente bis hin zur Anfertigung kleiner Kunstdrucke zum Mitnehmen 
oder einer Partie Tischtennis war vieles möglich. Der Schülerrat 
hatte eine spannende Rallye durch das Schulhaus vorbereitet und 
der Schulsanitätsdienst sowie die AG Modellbau stellten ebenfalls 
ihre Arbeit vor. Im Sprach- und Kommunikationszentrum spielten 
die Bläserklassen und die Mosen’s Brass Band ein unterhaltsames 
Programm und in der Aula zeigte die Schulband ihr Können. Gerne 
wurde die Möglichkeit genutzt das Ergebnis der bisherigen Bau-
maßnahmen zu bestaunen und sich ein Bild über die moderne Aus-
stattung der Schule zu machen.
.......................................................................................................................................

 03944 - 36160   
www.wm-aw.de

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen

und Wartung

Maurermeister Liebender

Diplom-Kauffrau Kati Barthel
Dorfstr. 51, 08606 Oberhermsgrün

Tel. 037421 726495, Mobil 0162 4304819
E-Mail: info@barthel-stb.de 
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Inh. Andreas Barthel
Dorfstraße 51, 08606 Oberhermsgrün

Tel. 01 52 - 51 98 19 45, E-Mail: info@barthel-fl iesen.de

www.barthel-fl iesen.de

Unser Versprechen!
Z Qualitäts- und fristgerechte Arbeit 

Z Beratungsgespräche Z Freundliches Auftreten
Z Verwendung und Verarbeitung hochwertiger Baustoff e
Z Flexible und sorgfältige Durchführung der Arbeiten

MEISTERBETRIEB 
für deutsche Qualitäts- & Handwerkskunst

Fliesenarbeiten
Badumbau  |  Naturstein & Treppen

Baggerarbeiten

Tel-Nr.: 037421 22 353 | Mobil: 0179 496 2215 | kostenfrei 0800 00 22353
Mail: info@trauerhilfe-heimkehr.de | Web: www.trauerhilfe-heimkehr.de

Bestattungsinstitut 

Trauerhilfe „Heimkehr“ 
Ihr Partner im Oberen Vogtland

      Miteinander
          Füreinander
      Dasein

C h r i s t o p h  A p i t z

R e c h t s a n w a l t

Untere Kirchstraße 1 · 08606 Oelsnitz/ Vogtl.
Tel.  03 74 21 / 72 640

E-Mail: kanzlei@ra-apitz.de

Impfzentrum Adorf geöffnet
Neben den Impfzentren Eich und Plauen sollen auch die Bürge-
rinnen und Bürgern des Oberen Vogtlandes ein Impfangebot er-
halten. Am 1. Februar öffnete der neue Impfstandort im ehemali-
gen Verkehrsamt in Adorf. Geöffnet sind die Räumlichkeiten an der 
Oelsnitzer Straße 44a, Montag bis Freitag von 10:00 bis 19:00 
Uhr und samstags von 10:00 bis 14:00 Uhr. Zusätzlich wird es im 
Impfzentrum Adorf von Montag bis Freitag in der Zeit von 15:00 
bis 18:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 13:00 Uhr eine unabhän-
gige Impfberatung geben. Im gleichen Zeitraum ist zudem eine 
Impfberatungs-Hotline unter (01 75) 2 80 11 97 geschaltet.
Ebenfalls bieten nahezu alle großen Krankenkassen eine Beratung 
zur Coronaschutzimpfung an: AOK PLUS (08 00) 2 26 65 50, BAR-
MER (08 00) 8 48 41 11, DAK-Gesundheit (0 40) 3 25 32 58 00, IKK 
classic (08 00) 4 55 10 00, Kaufmännische Krankenkasse (089) 9 50 
08 41 88, Techniker Krankenkasse (TK) (0 40) 46 06 61 91 60 und 
(08 00) 1 00 02 14.
.......................................................................................................................................

Impfhotline für nicht mobile Menschen
Nicht mobile Menschen im Vogtlandkreis erhalten nach Terminver-
einbarung ihre Impfung in den eigenen vier Wänden. Das Einsatz-
gebiet des mobilen Impfteams des Brückenteams Vogtlandkreis 
erstreckt sich dabei über den gesamten Landkreis. Die Impfhotline 
ist unter der Organisation des Pflegenetz Vogtlandkreis wieder zu 
folgenden Zeiten geschaltet: Montag 09:00 - 12:00 Uhr, Dienstag 
09:00 - 12:00 Uhr, Donnerstag 13:00 - 18:00 Uhr. Erreichbar ist 
die Hotline unter (01 75) 2 57 85 52.
.......................................................................................................................................

Buntmetall-Handel  |  Oelsnitzer Landstr. 147  |  08527 Plauen/Oberlosa
Funk 0160 96716393  |  www.schrott-peter.de

BUNTMETALL-HANDEL
R A M O N A  P E T E R

Abhol- und Lieferservice, Kurierfahrten.
ALLES ZU SEHR GUTEN KONDITIONEN!

ENTSORGUNGSFACHBETRIEB - CONTAINERDIENST

Ankauf:  Schrott - Metall - Bleibatterien
 Altpapier: 0,09 €/kg  
Container: Boden | Bauschutt | Beton 
Verkauf: BRENNSTOFFE aller Art | IBC Behälter
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sparkasse-vogtland.de/baufi Gleich online berechnen!

Bester ZINS im Vogtland 
für Ihre Baufinanzierung

BANKEN IM 

VERGLEICH

300 
Über

Bei uns bekommen Sie die beste Baufinanzierungsberatung  
zu Direktbankkondition.  
Egal, ob Anschlussfinanzierung, Neubau, Kauf oder Modernisierung –  
wir haben das passende Angebot für Sie. 
 
Sie sind noch kein Kunde bei der Sparkasse Vogtland?  
Überzeugen Sie sich von unseren umfangreichen Finanzierungsangeboten.  
 
Wir freuen uns auf Sie. 
Ihre Sparkasse Vogtland

Terminvereinbarung jetzt:    03741 123-7777

Annett Wunderlich,
Direktorin Regionalbereich Oberland,
hat folgenden Tipp für Sie:
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REISEBÜRO KOCZY Reise des Monats

Reisebüro Koczy
Rosa-Luxemburg-Straße 12
08606 Oelsnitz / im Vogtland 
Tel.: 037421 / 23 314
Fax: 037421 / 22 630
koczy-reisen@t-online.de

www.reisebuero-koczy.de

Reisebüro Koczy ELSTER PARK
Äußere-Reichenbacher-Straße 64
08529 Plauen
Tel.: 03741 / 4060 762
Fax: 03741 / 4060 763
koczy-reisen-elsterpark@t-online.de

IHR REISEVERLAUF
Tag Hafen Ankunft Abfahrt

1 Abholung an Ihrer Haustür, 
Busanreise nach Lyon und Einschiffung.

22:30 Uhr

2 Chalon-sur-Saône mit Möglichkeit zum Ausfl ug 
Burgund mit Beaune und Hôtel Dieu (exkl.)

11:00 Uhr 18:00 Uhr

Weiterfahrt nach Mâcon 23:30 Uhr -

3 Mâcon - 12:00 Uhr

Villefranche-sur-Saône 15:15 Uhr 19:00 Uhr

4 Viviers 12:30 Uhr 18:30 Uhr

5 Arles mit Möglichkeit zum Stadtrundgang (exkl.) 03:00 Uhr 18:00 Uhr

Weiterfahrt nach Avignon 22:30 Uhr -

6 Avignon mit Möglichkeit zum Stadtrundgang (exkl.) - 15:30 Uhr

Wiedereinstieg nach Ausfl ug in Châteauneuf-
du-Pape

17:30 Uhr 18:15 Uhr

7 Lyon mit Möglichkeit zur Stadtrundfahrt/-gang 
(exkl.)

15:30 Uhr -

8 Lyon, Ausschiffung und Rückreise 
bis zu Ihrer Haustür.

04:30 Uhr -

TERMINE & PREISE 2022 p.P.
Abfahrtstermine: mittwochs

2-Bett-Kabine 
Hauptdeck 

(HD)

Zuschlag 
2-Bett-Kabine 

zur Einzelnutzung

A 23.03.22; 30.03.22 | 19.10.22; 26.10.22*² Ð 1.199,- 30 %

B 06.04.22*²; 13.04.22 | 05.10.22; 12.10.22*² Ð 1.349,- 60 %

C 20.04.22*²; 27.04.22 | 03.08.22; 10.08.22; 17.08.22 |
14.09.22; 21.09.22; 28.09.22

Ð 1.449,- 75 %

D 04.05.22; 11.05.22; 18.05.22*²; 25.05.22; 01.06.22; 
08.06.22; 15.06.22; 22.06.22; 29.06.22; 06.07.22; 
13.07.22; 20.07.22; 27.07.22*² | 24.08.22*²; 31.08.22; 
07.09.22

Ð 1.549,- 90 %

ZUBUCHBARE LEISTUNGEN p.P.
› Aufpreis Ausfl ugspaket (Chalon-sur-Saône, Arles, Avignon, Lyon): Ð 145,-
› Aufpreis Getränkepaket (Getränke von 9-24 Uhr: Wein, Bier, Tagescocktail, offene 

alkoholfreie Getränke, Kaffee und Tee uvm.): Ð 190,-
› Weitere Kabinenkategorien auf Anfrage

Hinweise:
*1 Bei Buchung bis 18.03.22 erhalten Sie Ð 120,- p.P. Rabatt.
*2  Single-Spezial: Zuschlag für Kabine zur Alleinbenutzung um 50% reduziert (begrenztes Kontingent)!
› Reiserücktritts-Versicherung empfehlenswert. Wir beraten Sie gerne!
› Routenänderungen vorbehalten.
›  Veranstalter: Vital Tours GmbH, Schulstraße 15, 69427 Mudau. Es gelten die Reisebedingungen 

des Veranstalters (Einsicht möglich unter: www.vitaltours.de/arb oder im aktuellen Katalog). 
Änderungen vorbehalten, maßgeblich ist die Reisebestätigung. Unsere Datenschutz-Bestimmungen 
fi nden Sie unter: www.vitaltours.de/datenschutz/

INKLUSIV-LEISTUNGEN
✓ Haustürabholung inkl. Kofferservice
✓ An- und Abreise im modernen Fernreisebus

✓ 7x Übernachtung an Bord der 4✦+ MS BIJOU DU 
RHÔNE in der gebuchten Kabinenkategorie und 
Kreuzfahrt gemäß Reiseplan

✓ Vollpension an Bord
✓ Freie Teilnahme am Unterhaltungs programm an Bord

✓ Freie Nutzung der kostenfreien 
Bord einrichtung

✓ Deutschsprachige Kreuzfahrt -
 leitung an Bord

✓ Möglichkeit zur Buchung von 
Aus fl ügen vorab und an Bord

Begleiten Sie uns auf einer Kreuzfahrt auf einem von 
Frankreichs schönsten Strömen, der Rhône. Auf Ihrem Weg 
ins Mittelmeer zeigt sich das Tal der Rhône in farbenfrohen 
Landschaftsbildern, sonnenverwöhnter Natur und endlos 
wirkenden Lavendelfeldern. Auch die historischen Städte 
Avignon mit dem beeindruckenden Papstpalast und Arles 
mit dem berühmten Amphitheater werden Sie begeistern.

Jetzt buchen & bis zu € 120,- Rabatt  sichern!*1

8 Tage ab € 1.199,- p.P.

Zauberhaftes Südfrankreich
8 Tage Rhône-Kreuzfahrt: Lyon - Chalon - Arles - Lyon

Buchung & Beratung:

›

Flusskreuzfahrten &
Seereisen 2022

Ihr Vorteil:
Alle Kreuzfahrten mit bequemer 
Busanreise inkl. Haustürservice!

�

NEU: Hochseeerlebnisse mit der VASCO DA GAMA!

�
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bis zu Ihrer Haustür.

Flusskreuzfahrten &
Seereisen 2022

Ihr Vorteil:
Alle Kreuzfahrten mit bequemer 
Busanreise inkl. Haustürservice!

�

NEU: Hochseeerlebnisse mit der VASCO DA GAMA!

�

Erholungsreisen 2022
Gesundheit, Kur  & Wellness

Ihr Vorteil – Sie entscheiden selbst:
            Komfortable Busanreise inkl. 
Haustürservice oder            Eigenanreise

WEST

Weitere 
Angebote 
in den neuen 
Vital Tours Katalogen.
Jetzt kostenlos anfordern !
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Kalenderaktion abgeschlossen
Nachdem am 10. November im Rahmen der Kalenderaktion durch 
die Markt-Apotheke die Übergabe der ersten zehn Kalender an 
die Oberschule Oelsnitz/Vogtl. erfolgte, wurde Anfang Januar das 
Ergebnis des Verkaufs der 3.000 Jahreskalender von Constanze 
Süßdorf-Schönstein in der Oberschule bekannt gegeben. Die Apo-
thekerin, die die Aktion des Jahreskalenders bereits zum elften Mal 
durchführte, übergab hier 1.870,00 Euro an die Oberschule. Schullei-
ter Ralf Agather und Kunstlehrerin Antje Senf waren über die Höhe 
der Spenden für die Oberschule sichtlich erfreut, mit dem Erlös 
sollen nun neue Projekte angestoßen werden. Zuerst werden neue 
Bilderrahmen gekauft. Die beteiligten Schüler waren stolz, dass ihre 
Bilder ausgewählt wur-
den. Bereits zum dritten 
Mal durfte die Ober-
schule Oelsnitz an der 
Aktion teilnehmen.

Freuten sich sehr über die 
tolle Spendenaktion: die 
Schüler und Lehrer der 
Oberschule Oelsnitz/Vogtl. 
(Foto: Karsten Repert)

Tierisches Vergnügen im Kinderhaus
Am 11. Februar erwartete die Kinder vom Kinderhaus Regenbogen 
Bösenbrunn in der Turnhalle eine besondere Überraschung. Wil-
fried Meister, vom „Theater mit Effekten“ aus Weimar, erzählte den 
Kindern die Geschichte vom Karneval der Tiere. Dabei war Mitma-
chen ausdrücklich erwünscht, besondere Freude hatten die Kinder 
beim Darstellen der verschiedenen Tiere. Plötzlich stampften brül-
lende Löwen, tanzten elegante Schwäne und stolzierten gackern-
de Hühner durch die Turnhalle. Herr Meister begleitete das bunte 
Treiben mit speziellen Geräusch- und Lichteffekten. So erzeugte 
er einen Sternenhimmel und unzählige schwebende Seifenblasen 
eine fantastische 
Atmosphäre. Zum 
Abschluss tanzten 
alle unter einem 
Goldregen aus der 
Konfettikanone.

Zum Abschluss Gold-
regen aus der Kon-
fettikanone (Foto: 
Kinderhaus Regen-
bogen)

Auch Lust auf Weideblick?

Ein Unternehmen der dennree Gruppe

Sie haben Interesse Teil eines motivierten und zukunftsorientierten 
Unternehmens zu werden, dann rufen Sie uns an unter 037430-6280 
oder kontaktieren uns per Mail bewerbung@hofgut-eichigt.de
Alle Informationen zu unserem Hofgut und zu unseren Stellen finden 
Sie auch unter www.hofgut-eichigt.de

Wir freuen uns auf Sie!

Machen Sie mit uns die Zukunft grüner und bewerben Sie sich  
jetzt in den Bereichen Technik, Tierhaltung oder in der Verwaltung!
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Anzeigenschaltung unter: 
print@pccweb.de

03 74 31 / 24 37 88
Ansprechpartnerin: Doreen Karl

Adolf-Damaschke-Straße 99
08606 Oelsnitz/Vogtl.
Tel.: 037421 495-0
E-Mail: info@oewog.de
www.oewog.de

Leben im Sperkennest

Ihr kommunaler
Partner in 

Sachen Immobilien.

Sonderführung  
zu tibetischen Kostbarkeiten

Seit Mitte Oktober des vergangenen Jahres ist die Sonderschau 
"  Drumze - Tibetische Teppiche“ auf Schloß Voigtsberg 
zu sehen. Die Ausstellung stellt dabei außergewöhnliche Teppi-
che tibetischer Herkunft vor, dazu gehört einer der ältesten bisher 
nachgewiesenen klösterlichen Thron- und Sitzteppiche aus Tibet, 
ein Wangden Teppich aus dem 16. Jh., Khamdrums als Vertreter 
der säkularen Teppiche für den Alltagsgebrauch, Kapshöpa Teppi-
che als Vertreter für den stilistischen Umbruch im 19. Jh. und nicht 
zuletzt moderne Designerteppiche handgeknüpft mit dem tibeti-
schen Knoten. Obwohl der Fokus der Ausstellung auf tibetischen 
Teppichen liegt, wird begleitend mit ausgewählten landestypischen 
Objekten die Kultur und Religion Tibets vermittelt. Parallel und als 
Kontext zur historischen Darstellung tibetischer Teppiche steht die 
Erläuterung der Kultur- und Sozialgeschichte Tibets in enger Ver-
knüpfung mit der tibetischen Religion sowie der politischen Beson-
derheit der Region - die Eigenarten der Kultur, das spannungsge-
ladene Verhältnis zu China und – sinngebend für die Ausstellung 
– auch der Siegeszug des „tibetischen Knotens“. Grund genug also, 
im Rahmen der laufenden Reihe „Objekt des Monats“ hier auch am  
6. März einzelne Exponate der Schau in besonderer Weise vorzu-
stellen und zu erläutern. So können hier alle interessierten Besucher 
ab 11:00 Uhr an einem rund einstündigen, kommentierten Rund-
gang - der auch kulinarisch stilgerecht mit dem tibetischen Keks, 
dem „Khapse“, umrahmt wird – teilnehmen. Weitere Informationen 
und Reservierungen sind unter www.schloss-voigtsberg.de und 
unter der Rufnummer der Museen Schloß Voigtsberg, (03 74 21) 
72 94 84, erhältlich.

Einblick in die laufende Sonderschau zu tibetischen Teppichen (Foto: Oelsnit-
zer Kultur GmbH)

�མ་ཟ།ེ 
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Alberter & Kollegen
95028 Hof, Plauener Straße 8
Tel. 09281 / 72400
Email: info@alberter.de
 www.alberter.de

R E C H T  &  S T E U E R

Forderungsausfall?
Säumige Zahler?

Zwangsvollstreckung?

Außenstellen in:
Auerbach (Tel. 03744/25010)
Helmbrechts (Tel. 09252/228)
Münchberg (Tel. 09251/8151)
Plauen (Tel. 03741/70010)

Wir helfen Ihnen gerne!

Enorme Schäden durch Borkenkäfer  
auch für 2022 erwartet 

Der Winter darf nicht darüber hinwegtäuschen: die Zahl überwin-
ternder Borkenkäfer befindet sich weiterhin auf historisch hohem 
Niveau und es droht das fünfte Käferjahr in Folge. Zudemführten 
die Stürme im Februar zu zahlreichen Brüche und Würfen, womit 
den Borkenkäfern zusätzlich Brutmaterial zur Verfügung. Im ver-
gangenen Frühjahr waren alle Würfe und Brüche der Fichte von 
Borkenkäfern befallen, informiert der Staatsbetrieb Sachsenforst. 
Deshalb werden Waldbesitzer im März aufgefordert, die Wälder auf 
Altbefall und Bäume mit überwinternden Käfern zu kontrollieren. 
Ab ca. 8°C werden die Käfer unter der Rinde aktiv. Befallene Bäume 
können dann etwas leichter durch Bohrmehl auf der Rinde erkannt 
werden. Diese Bäume sind unverzüglich aufzuarbeiten, die Rinde 
unschädlich zu machen oder aus dem Wald zu verbringen. Die Ver-
fügbarkeit forstlicher Unternehmer sei aktuell sehr angespannt, es 
empfehle sich also dringend, sofort nach dem Erkennen befallenen 
Holzes Forstunternehmer zu kontaktieren. Ab April werden Bor-
kenkäfer bei Temperaturen ab etwa 16°C ausschwärmen. Ab dieser 
Zeit sind wöchentlich Kontrollen im Wald notwendig, da die Käfer 
eines nicht behandelten Käferbaumes etwa 20 neue, gesunde Bäu-
me befallen. Waldbesitzer werden bei der Eindämmung von Bor-
kenkäferschäden, bei der Wiederbewaldung von Schadflächen und 
beim Waldumbau zu stabilen, vielfältigen und anpassungsfähigen 
Mischbeständen durch Festbeträge gemäß Richtlinie WuF/2020 
gefördert. Zusätzlich besteht das Angebot der Bundeswaldprämie. 
Voraussetzung ist, dass die beabsichtigten Sanierungsmaßnahmen 
vor Beginn der Arbeiten beim zuständigen Sachsenforst- Revierlei-
ter formlos oder mit einem Formular angezeigt werden. Für Fragen 
zur Borkenkäfersanierung und zur forstlichen Förderung steht Herr 
Liebetrau vom Forstrevier Oelsnitz/Vogtl. unter (01 74) 3 37 96 11 
zur Verfügung. Weiterführende Informationen sind zudem auch 
unter www.sachsenforst.de und www.smul.sachsen.de, hier auch zu 
speziellen Förderungen, erhältlich.

Freie Gärten zu verpachten:
Nr. 25, 45, 54, 82, 90, 106, 113, 116, 126
Informationen unter: (03 74 21) 2 72 67
.......................................................................................................................................

 

 
 

 

Vischelant
Das Kundenmagazin kostenfrei in Bus und Bahn, 
vor Ort in allen Rathäusern und Tourist-Informationen

DAS VOGTLAND ERFAHREN

Das Magazin des Verkehrsverbundes Vogtland

Das Magazin des Verkehrsverbundes Vogtland

Das Magazin des Verkehrsverbundes Vogtland

Das Magazin des Verkehrsverbundes Vogtland

ISCHELANTNR.24NR.24
SONDERSONDER
AUSGABEAUSGABE
20222022

[vischelant: schlau seine Chance entdecken und nutzen, wach sein und wachsam, eifrig, vor-wärtsstrebend, clever]

GEWINNEN!
2 Geschenkpakete zum StadtjubiläumPlauen900

PLAUEN900
Die Highlights im Festjahr

PLUSBUS 50
Streckenportrait

FAHRPLANWECHSEL IM VOGTLANDNETZ
IM VOGTLANDNETZ
IM VOGTLANDNETZ
IM VOGTLANDNETZALLE ÄNDERUNGEN IM ÜBERBLICK

Auch als Download oder Versand bequem online unter: 
→  www.vogtlandauskun� .de/publikationen

Die Sonderausgabe zum 
Fahrplanwechsel am 13.02.2022

Nr. 24
Sonderausgabe 

2022
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Kurse im „Neuen Leben“ 
Im März finden im Kinder- und Jugendzentrum „Neu-
es Leben“ in der Adolf-Damaschke-Str. 101 wieder 

die beliebten Kurse und Kreativwerkstätten statt. So heißt es am 
7., 14., 21. und 28. März „Gesellschaftsspiele-Experimente 
drinnen“, u.a. mit Metallbauset oder Risiko-Spiel, während am 
1., 8., 15., 22. und 29. März der „Kunstkurs mit Anja“ auf dem 
Programm steht. Am 3., 10., 17., 24. und 31. März erwartet die 
Teilnehmer der „Nähkurs mit Ludmilla“. Unter dem Motto „Wir 
kochen“ sind am 4. März „Brokkolisalat“, am 11. März „Gaz-
pacho“ angesagt, während am 18. März die asiatische und am  
25. März die griechische Küche lockt. Auch im Kinder- und Jugend-
zentrum „Goldene Sonne“ am Rudolf-Breitscheid-Platz sind im 
März zahlreiche Angebote für Teilnehmer nutzbar. So sind am 7., 14.,  
21. und 28. März unter dem Motto „Spiele und Geschichten“ 
generationsübergreifende Angebote wie „Mensch-Ärgere-Dich-
Doch“ oder „Denk- und Logikspiele“ geplant, während am 1.,8.,  
15. und 29. März die „Kreative Küche“ unter anderem mit „Roh-
kostsalat“, „Ofengemüse“ oder „Süssen Genüssen“ lockt. Die Kre-
ativwerkstatt öffnet am 3., 10., 17., 24. und 31. März u.a. mit 
„Aquarell-Malerei“ und „Frühlingskreationen“, während am 4., 
11., 18. und 25. März für „Bewegte Kinder“ Aktionsspiele wie 
„Dancing Queen“, der Tisch-
tenniswettbewerb oder Fang-
spiele angeboten werden. 
Weitere Informationen und 
Anmeldungen zu den Ange-
boten sind bei der Kinder- und 
Jugendarbeit Oelsnitz telefo-
nisch unter (03 74 21) 72 00 69 
und per Mail an kja-oelsnitz@
vs-plauen.de erhältlich.

..............................................................
Hof – Vogtland

Sanitätshaus

Treppenlifte: günstig oder kostenlos!

SanitätshausSanitätshausSanitätshaus

Gratis Beratung über Zuschüsse 
09281-7779777

Einbau 
innerhalb 

4 Wochen!

Gewerbegebiet Untermarxgrüner Straße 4 in 08606 Oelsnitz
Telefon 037423 3244 u. 037421 123928
Gerne mit vorheriger Terminvereinbarung!

WIR BRINGEN

IHRE KÜCHE
ZUM KOCHEN!

Gewerbegebiet Untermarxgrüner Straße 4 in 08606 Oelsnitz
Telefon 037423 3244 und 037421 123928

Wir freuen uns auf Ihren Besuch – Ihr Küchenteam SeidlerWir freuen uns auf Ihren Besuch - Ihr Küchenteam Seidler

Montag - Freitag 
9.00-12.30 u. 13.30-18.00 Uhr

Samstag nach Vereinbarung

15. MAI 2022

@freevocalsacappella                          @free_vocals .de

Karten im Vorverkauf über www.eventim.de
Es gelten die aktuellen Corona-Regelungen für Veranstaltungen

OELSNITZ
KATHARINENKIRCHE OELSNITZ I 20:00 Uhr

A CAPPELLA KONZERT

MOVIN’ ON
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Agrargenossenschaft Tirschendorf e.G. 
Schönecker Straße 35, 08606 Mühlental 
Tel. (037421) 70240 - Mail: info@agteg.de 

Ihr Direktvermarkter in der Nähe! 
regional, nachhaltig, kontrolliert 

Wir bieten Ihnen 
• die traditionellen Produkte unserer Fleischerei
• unseren bewährten Partyservice
• Kartoffeln aus eigenem Anbau,

nur 11,90 € für 25 kg
• eine große Auswahl an Futtermitteln

   

 

Landmetzgerei 
Dorfstraße 2 

08606 Willitzgrün 
(037421) 22539 

fleischerei@agteg.de 

Filiale Plauen 
Dürerstraße 14 
08523 Plauen 

(03741) 423450 
info@agteg.de 

König Mineralöle GmbH
Dorfstr. 1
08233 Treuen 
OT Hartmannsgrün
Tel.: (03 74 68) 23 62
Fax: (03 74 68) 23 75
www.koenig-heizoel.de
koenig-heizoel@t-online.de

Blutspendetermin
Oberschule Oelsnitz 
Karl-Marx-Platz 12

Dienstag, 29. März 14:30 - 19:30 Uhr
Änderungen vorbehalten! Achtung Ortsveränderung!

Hinweis zur Blutspende: Prinzipiell gilt, wie auch während der 
Grippezeit sowie der Corona-Pandemie: Spendewillige können 
spenden, wenn sie sich gesund und fit fühlen. Darüber hinaus wer-
den Menschen mit grippalen oder Erkältungs-Symptomen sowie 
Durchfall generell nicht zur Blutspende zugelassen. Sollte der Ver-
dacht bestehen, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollen 
Spendewillige nicht auf den Blutspendetermin kommen, sondern 
ihren Hausarzt konsultieren. Zu den Blutspendeterminen testet das 
DRK nicht auf das Coronavirus. Nach Auslandsaufenthalten gibt 
es häufig Sperrfristen bis zur nächsten Blutspende. Aufgrund 
der COVID-19 Epidemie dürfen Personen, die in den letzten 
vier Wochen aus dem Ausland zurückgekehrt sind, die Blut-
spenderäumlichkeiten nicht betreten und auch kein Blut spen-
den. Spendewillige, die Kontakt zu einem an Coronavirus-Erkrank-
ten oder zu einem Verdachtsfall hatten, werden für vier Wochen 
nach Exposition von der Blutspende zurückgestellt. Personen, die 
am Coronavirus erkrankt sind, müssen für zwei Monate nach Aus-
heilung von der Blutspende zurückgestellt werden. Um ein Anste-
ckungsrisiko mit Covid-19 für Blutspender, Personal und Ehrenamt 
so gering wie möglich zu halten, werden die entsprechenden Maß-
nahmen der aktuellen Pandemiephase ständig angepasst. Aktuell 
bestehen die Maßnahmen in Zugangskontrolle, Kurzanamnese, 
Messen der Körpertemperatur, Hand-Desinfektion, dem Tragen 
von Mund-Nasen-Bedeckung von Personal, Ehrenamt und Spen-
derInnen sowie größtmöglicher Vereinzelung durch Abstände vor 
Betreten des Spendeortes und im gesamten Ablauf der Blutspende. 
Allen Spenderinnen und Spendern wird zudem vor Ort eine Mund-
Nasen-Bedeckung ausgehändigt, die während des gesamten 
Blutspendetermins getragen werden muss. Spendewillige werden 
gebeten, vorab online einen Termin zu reservieren, um einen rei-
bungslosen Ablauf zu unterstützen und Wartezeiten zu vermeiden 
und erst kurz vor der Terminreservierung vor Ort (max. 10 Minuten) 
zu erscheinen. Zudem wird kein regulärer Imbiss gereicht, sondern 
jeder Spender erhält einen Imbissbeutel zum Mitnehmen. Außer-
dem wird gebeten, keine Kinder oder Begleitpersonen mit zur Blut-
spende zu bringen. Bei weiteren Fragen können sich Spendewillige 
an die Kolleginnen und Kollegen des Service-Centers unter (08 00) 
1 19 49 11 wenden. Zudem ist unter www.blutspende-nordost.de 
ein Online-Spende-Check verfügbar, bei dem die wichtigsten Krite-
rien zur Spendezulassung abgefragt werden.
.......................................................................................................

OT Reuth
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Wenn der Mensch den Menschen braucht,
dann sind wir für Sie da.

Wir stehen Ihnen in den schweren Stunden des Lebens und 
Sterbens zur Seite, mit ehrlichen Worten, helfenden 
Händen und einem fairen Preis. Mit uns gestalten Sie den 
letzten Weg Ihres verstorbenen Angehörigen angemessen 
und würdevoll, wir begleiten Sie in der Trauerzeit und wir 
unterstützen Sie bei allen notwendigen Entscheidungen. 
Ihre Fragen beantworten wir gerne jederzeit persönlich, 
nicht nur bei der Anmeldung eines Trauerfalls. Denn wir 
sind für Sie da, wenn der Mensch den Menschen braucht.

BESTATTUNGEN

Hannemann & Bauerfeind

Rosa-Luxemburg-Straße 8 • 08606 Oelsnitz
Telefon 037421 - 704861 • Mobil 0176 61 07 09 56
Auf Wunsch persönliche Beratung bei Ihnen zu Hause.

Dem Leben einen würdigen Abschluss geben.

 
 
 
 
 

  Verbraucherzentrale 
Seite 1 von 2  Sachsen e.V. 
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Pressestelle: 
Tel  (0341) 6 96 29 - 0 
Fax  (0341) 6 89 28 26 
vzs@vzs.de 
www.verbraucherzentrale-

07.06.2011 
 
Energetische Sanierung rechtzeitig planen 
Schon im Sommer an Heizung und Wärmedämmung denken 
 
Wenn die Sonne scheint und Garten oder Freibad locken, möchten die 
wenigsten schon wieder an die kalten Wintermonate denken. Doch 
stehen am Eigenheim Dämmmaßnahmen oder eine Heizungssanierung 
an, sollte mit den Planungen für die nächste kalte Jahreszeit möglichst 
frühzeitig begonnen werden.  
 
Der Nutzen einer energetischen Sanierung liegt auf der Hand: Etwa drei 
Viertel des Energieeinsatzes privater Haushalte werden für die Heizung 
aufgewendet. Bei einem nicht gedämmten Einfamilienhaus entweichen 
etwa zwei Drittel der Wärme ungenutzt über den Keller, durch die 
Außenwände und durch das Dach. Wer sein Haus also gut dämmt, muss 
weniger heizen – das spart nachhaltig Energie und damit bares Geld. 
Noch weiter lässt sich der Energieverbrauch durch den Einbau einer 
modernen Heizungsanlage oder die Nutzung erneuerbarer Energien 
senken – zum Beispiel mit einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung 
und/oder Heizungsunterstützung.  
 
Individuelle Beratung als Grundstein 
„Eine frühzeitige und gründliche Planung hilft, alle Aspekte der komplexen 
Maßnahmen im Auge zu behalten und kostspielige Fehlinvestitionen zu 
vermeiden“, betont Juliane Dorn, Koordinatorin des Energieprojektes der 
Verbraucherzentrale Sachsen. Bevor mit der Gebäude- und 
Heizungssanierung begonnen wird, sollten Eigenheimbesitzer zunächst 
genau analysieren, wo die meiste Wärme verloren geht und welche 
Maßnahmen besonders wirtschaftlich sind.  
 
Die Energieberater der Verbraucherzentrale Sachsen helfen, 
Schwachstellen am Haus aufzuspüren, erklären, welche Veränderungen 
für die individuelle Situation sinnvoll sind und was diese voraussichtlich 
kosten werden. Gut beraten können die Maßnahmen dann optimal 
geplant und dem eigenen Budget angepasst werden. Wer 
Modernisierungsvorhaben am Haus plant, kann sich unter der 
Telefonnummer 018 – 809 802 400 (0,14 EUR/Min. aus dem deutschen 
Festnetz, abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer) informieren oder 
einen Termin vereinbaren für eine persönliche Energieberatung 
(Standorte unter www.verbraucherzentrale-energieberatung.de). 
Terminvereinbarungen für eine persönliche Beratung (zu einem 
Eigenanteil von 5 €) für den nächstgelegenen sächsischen 
Beratungsstandort sind ebenfalls möglich unter 0180-5-797777, dem 
Zentralen Servicetelefon der Verbraucherzentrale Sachsen (Festnetzpreis 
14 Cent/Min., Mobilfunkpreis max. 42 Cent/Min.). Nach Inanspruchnahme 
einer persönlichen Initialberatung ist auch eine Vor-Ort-Beratung möglich. 
Der Eigenanteil hierfür beträgt 45 €. 

Energiepreis-Chaos:  
Verbraucherzentrale Sachsen hilft

Strom und Gas sind so teuer wie nie. Noch dazu haben einige 
Strom- und Gasanbieter die Zulieferung gestoppt. Viele be-
finden sich seither in der oft teuren Grundversorgung. Einen 
neuen Anbieter mit erschwinglichen Tarifkonditionen zu fin-
den, erscheint unmöglich. Die Verbraucherzentrale bietet hier 
schnelle Hilfe und unabhängigen Rat. Tarif wechseln, Rechts-
ansprüche sichern, Einsparpotenziale finden. In der Beratung 
helfen die Rechts- und Energieexpertinnen und Experten allen 
Betroffenen, einen Vertrag bei einem passenden und fairen 
Strom- oder Gasanbieter zu bekommen. Zudem geben diese 
wertvolle Tipps, durch die mit nur wenigen Handgriffen Ener-
gie und Geld im eigenen Zuhause gespart werden kann. Im 
gleichen Atemzug überprüft die Verbraucherzentrale Sachsen 
Energieverträge auf rechtliche Ansprüche. Oft ist zum Bei-
spiel eine außerordentliche Kündigung der Strom- und Gas-
anbieter nicht rechtens. Interessierte werden gebeten, einen 
Beratungstermin zu unter (03 41) 6 96 29 29 (Mo-Fr 09:00 
- 16:00 Uhr) oder unter www.verbraucherzentrale-sachsen.de 
zu vereinbaren. Die Beratung mit den Rechts- und Energie-
beratern dauert circa 60 Minuten und kostet 30,00 Euro, die 
einfache Wechselberatung kostet 15,00 Euro und dauert etwa 
30 Minuten. Zudem sind auch die beliebten kostenfreien Be-
ratungen bei Interessierten zu Hause - unter den geltenden 
allgemeinen Kontakt- und Sicherheitsstandards, die von Be-
hörden erlassen wurden - möglich. Beim Basis-Check wird 
u.a. zu Strom- und Wärmeverbrauch beraten. Weitere speziel-
le Energie-Checks zur Heizungsanlage, zu Solaranlagen oder 
zur Gebäudedämmung kosten 30,00 Euro Zuzahlung. Geför-
dert wird die Energieberatung durch das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie. Einen 
Überblick über die Beratungsthe-
men und Energie-Checks ist für 
Verbraucher zudem unter www.vz-
energie.de erhältlich.

VOGTLAND-
THEATER

26.03.
19.30 Uhr
Premiere

Anzeigenschaltung unter: 
print@pccweb.de

Ansprechpartnerin: Doreen Karl

Dorfstraße 51
08606 Oberhermsgrün
Telefon  037421 726496
Mobil 0162 4304819 
Kati.Barthel@vlh.de

Kati Barthel
Beratungsstellenleiterin

www.vlh.de/bst/9486 teilzertifi ziert nach DIN 77700
Stand 10/2018
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02.03. 07:00 Wochenmarkt der Stadt Rehau mit regionalen 
Erzeugern und Händlern aus Rehau, Maxplatz

04.03. 19:00 Weltgebetstag: England, Wales und Nordir-
land, Johanneskirche

12.03. 07:00 Wochenmarkt der Stadt Rehau mit regionalen 
Erzeugern und Händlern aus Rehau, Maxplatz

13.03. 10:00 Kindergottesdienst der ev. Kirchgemeinde, 
Gemeindehaus

13.03. 14:30 Neuhausener Weide- Hofführung zur Lamm-
zeit, Neuhausener Weide

19.03. 06:30 Trödelmarkt, Schützenhausparkplatz
19.03. 07:30 Bauernmarkt mit regionalen Erzeugern und 

Händlern aus Rehau, Maxplatz
25.03. 14:00 Atelier-Werkstatt im Atelier an den Marktwie-

sen, An den Marktwiesen 4
29.03. 19:00 Gottesdienst der Katholischen Kirchenge-

meinde, Kath. Pfarrkirche St. Josef

Veranstaltungen  
der Partnerstadt Rehau

Gottesdienste der Kirchgemeinde  
St. Jakobus im Vogtland

04.03. 19:00 Uhr Weltgebetstag in der Katharinenkirche
06.03. 09:30 Uhr Familienkirche in Sachsgrün
06.03. 10:00 Uhr Gottesdienst in der Stadtkirche St. Jakobi
12.03. 17:00 Uhr Familienkirche in Taltitz
13.03. 09:30 Uhr Gottesdienst zum Weltgebetstag  

in Bobenneukirchen
13.03. 10:00 Uhr Gottesdienst in der Stadtkirche St. Jakobi
13.03. 10:00 Uhr Gottesdienst in Planschwitz
20.03. 09:30 Uhr Gottesdienst in Eichigt
20.03. 10:00 Uhr Gottesdienst in der Stadtkirche St. Jakobi
27.03. 09:30 Uhr Gottesdienst in Posseck
27.03. 10:00 Uhr Gottesdienst in der Stadtkirche St. Jakobi

Aktuelle Informationen sowie die geltenden Hygienekonzep-
te sind auch unter www.st-jakobus-vogtland.de erhältlich, hier 
sind auch aktuelle Einschränkungen oder entfallende Gottes-
dienste ersichtlich. Im Bereich der ehemaligen Kirchgemeinde 
Taltitz finden die geplanten Gottesdienste nur statt, wenn der 
Freistaat Sachsen die aktuell geltende 3G-Regel für Gottes-
dienste nicht mehr verbindlich vorschreibt. Die Kirchgemeinde 
bittet daher darum, die aktuellen Verordnungen des Freistaa-
tes und des Landkreises sowie die Veröffentlichungen auf der 
Homepage zu beachten.

02.03. 14:30 Uhr Heilige Messe mit Aschekreuzausteilung  
in der Borromäus-Kirche Oelsnitz/Vogtl.

05.03. 18:00 Uhr Heilige Messe in der Borromäus-Kirche 
Oelsnitz/Vogtl.

12.03. 18:00 Uhr Heilige Messe in der Borromäus-Kirche 
Oelsnitz/Vogtl.

19.03. 18:00 Uhr Heilige Messe in der Borromäus-Kirche 
Oelsnitz/Vogtl.

26.03. 18:00 Uhr Heilige Messe und Erzpriester  
Karl Scheuring in der Borromäus-Kirche 
Oelsnitz/Vogtl.

Das aktuelle Hygienekonzept und die aktuell geltenden Hy-
gienevorschriften sowie weitere Informationen sind unter  
www.herz-jesu-plauen.de verfügbar.

Gemeinsame Gottesdienste mit der ev.-luth. Kirchgemeinde in 
der Stadtkirche St. Jakobi: 

06.03. 10:00 Uhr Gottesdienst 
13.03. 10:00 Uhr  Gottesdienst 
20.03. 10:00 Uhr  Gottesdienst 
27.03. 10:00 Uhr  Gottesdienst 

Die Gottesdienste finden unter den aktuell geltenden Schutz-
maßnahmen statt.

Andachten und Messen der Röm.-Kath. Pfarrei  
Herz Jesu Plauen

Evangelisch-methodistische Kirchgemeinde  
in Oelsnitz/Vogtl.

Sprechtage und Start-Up-Seminar der  
IHK Plauen

Die IHK Regionalkammer Plauen bietet Unternehmern und 
Gründungsinteressenten regelmäßig Seminare und Work-
shops an. So findet der „Sprechtag zur Unternehmensnach-
folge“ am 4. März in der Zeit von 09:00 bis 14:00 Uhr und 
der „Sprechtag Digitalisierung“, der zu Fördermöglichkei-
ten im Digitalisierungsbereich berät, am 16. März in der Zeit 
von 13:00 bis 15:00 Uhr statt. Unter dem Thema „Personal 
und Fachkräfte“ steht hingegen das neue Beratungsange-
bot, das erstmalig am 22. März stattfindet. Zudem finden 
vom 7. bis 11. März die Unterrichtungen im Bewachungs-
gewerbe nach § 34a statt. Außerdem startet am 21. März 
das dreitägige Seminar „Start-up: Betriebswirtschaftliches 
Handlungswissen für Existenzgründer“, das über alle wich-
tigen Voraussetzungen und betriebswirtschaftlichen Sachver-
halte informiert. Hier wird insbesondere auch auf steuerliche 
Gesichtspunkte vertiefend eingegangen. Weitergehende In-
formationen zu den Sprechtagen, den Schulungen und zu 
allen anderen Angeboten der IHK sowie Anmeldungen sind 
unter www.chemnitz.ihk24.de/wbplauen oder unter Telefon 
(0 37 41) 214-0 erhältlich.

Berufs-
orientierungsmesse

22.03.2022
16.00 - 18.00 Uhr
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 Öffnungszeiten
Stadtverwaltung Oelsnitz/Vogtl. 
Montag 09:00 – 12:00 Uhr (Einwohnermeldeamt geschlossen) 
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr 
Mittwoch geschlossen 
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr 
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr (Einwohnermeldeamt geschlossen) 
Termine im Einwohnermeldeamt nur nach Vereinbarung. Das 
Einwohner meldeamt hat jeden 2. und 4. Samstag im Monat von 
08:00 – 11:00 Uhr geöffnet. 

Gemeindeverwaltung Eichigt 
Dorfstraße 47 (Bürgerhaus), 08626 Eichigt 
Ruf: (03 74 30) 52 37, Fax: (03 74 30) 6 68 96 
E-Mail: gv.eichigt@t-online.de 
Öffnungszeiten des Gemeindeamtes Eichigt: 
Dienstag: 08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr 
Donnerstag: 13:00 – 17:00 Uhr 
Weitere Terminabsprachen sind selbstverständlich möglich - sollten  
aber bitte mit der Gemeindeverwaltung (01 74) 1 71 52 33 oder  
dem Bürgermeister (01 70) 8 01 93 87 vereinbart werden.

Gemeindeverwaltung Bösenbrunn  
OT Bobenneukirchen, Alte Schulstraße 2, 08606 Bösenbrunn 
Ruf: (03 74 34) 8 02 83, Fax: (03 74 34) 8 12 41 
E-Mail: gemeinde.boesenbrunn@t-online.de
Öffnungszeiten der Verwaltung Bösenbrunn: 
Dienstag:  09:00 – 18:00 Uhr  Donnerstag: 09:00 – 16:00 Uhr 
Freitag: 09:00 – 12:00 Uhr

Gemeindeverwaltung Triebel/Vogtl. 
Hauptstr. 52, 08606 Triebel/Vogtl. 
Ruf: (03 74 34) 8 02 10, Fax: (03 74 34) 7 98 81 
E-Mail: gemeinde-triebel@gmx.de
Öffnungszeiten der Verwaltung Triebel/Vogtl.: 
Montag, Mittwoch geschlossen 
Dienstag  09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr 
Donnerstag und Freitag  09:00 – 12:00 Uhr

Havarie- und Bereitschaftsdienste 
Notruf Polizei: 110 
Notruf Feuerwehr und Rettungsdienst: 112 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117 (bundesweit)
Apotheken: 
26.02. Anker-Apotheke, Oberer Markt 3, Markneukirchen 
27.02. Hubertus-Apotheke, Auerbacher Str. 14, Klingenthal 
05.03. Augustenhof-Apotheke, Richard-Wagner-Str. 6, Bad Elster 
06.03. Stadt-Apotheke, Hauptstr. 81, Schöneck 
12.03. Stadt-Apotheke, Hauptstr. 81, Schöneck 
13.03. Alte Stadtapotheke, Schützenstr. 2, Adorf 
19.03. Hubertus-Apotheke, Auerbacher Str. 14, Klingenthal 
20.03. Rats-Apotheke, Gerichtsstr. 2, Oelsnitz/Vogtl.
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst: 
26./27.02. Praxis Dipl.-Stom. Evelyn Jarck, Tel.: (03 74 21) 2 27 64 
05./06.03. ke-dental, MVZ für Oralchirurgie und Allgemeinzahn- 
 heilkunde GmbH, Tel.: (03 74 21) 72 89 00 
12./13.03. Dr. med Henning Schönekerl, Tel.: (03 74 34) 8 02 18 
19./20.03. Praxis Sylke Schwarz, Tel.: (03 74 21) 2 53 20 
www.zahnaerzte-in-sachsen.de/patienten/zahnarztsuche/
Kinderarzt: Sa/So 09:00 - 13:00 Uhr 
Bereitschaftspraxis am Helios Klinikum Plauen, Röntgenstraße 2
Havariedienste bei Gasgeruch: 
Im Stadtgebiet Oelsnitz/Vogtl.: Stadtwerke OELSNITZ/V. GmbH,  
Ruf (03 74 21) 2 15 38 
Im übrigen Gebiet: iNETZ, Ruf (03 71) 45 14 44
Wasser: ZWAV, Ruf (0 37 41) 40 20
Havarie- und Bereitschaftsdienst Elektroenergie: 
Im Stadtgebiet Oelsnitz/Vogtl., Taltitz, Magwitz, Planschwitz,  
Unter- und Oberhermsgrün: Stadtwerke OELSNITZ/V. GmbH,  
Ruf (03 74 21) 2 79 45 
Im übrigen Gebiet: MITNETZ STROM mbH (08 00) 2 30 50 70 
Bereitschaftsdienst: Ruf (0 18 02) 30 50 70

Die nächste Ausgabe erscheint am 25.03.2022.  
Redaktionsschluss für Zuarbeiten 

ist der 15.03.2022.

Die Stadtbibliothek Oelsnitz/Vogtl. stellt 
Neuerwerbungen vor:

• Arenz, Ewald:  
Der große Sommer: Ein bezaubernd feiner Roman: Bestseller

• Backman, Fredrik:  
Eine ganz dumme Idee: Ein warm- und großherziger Roman

• Dicker, Joël: Das Geheimnis von Zimmer 622: Krimi
• Erpenbeck, Jenny: Kairos: Glück, Liebe, Wahrheit und Lüge: Bestseller
• Fielding, Joy:  

Home, sweet home: Auf gute Nachbarschaft…: Psychothriller
• Galbraith, Robert: Böses Blut: Ein Fall für Cormoran Strike: Krimi
• Gorman, Amanda: The Hill We Climb - Den Hügel hinauf:  

Das berühmteste Gedicht der Welt
• Hermann, Judith: Daheim: Eine starke Liebesgeschichte
• King, Stephen: Billy Summers: Der Killer und das Mädchen: Thriller
• Kracht, Christian: Eurotrash: Eine Reise in die Abgründe einer Familie
• Krien, Daniela: Der Brand: Was tun, wenn die Liebe älter wird? - Ehe
• Lichter, Horst:  

Ich bin dann mal still.: Meine Suche nach der Ruhe in mir.
• Menasse, Eva:  

Dunkelblum: Geschichtspanorama einer kleinen Stadt: Zeitgeschichte
• Oetker, Alexander: Mittwochs am Meer: Große Liebe am Meer: Liebe
• Otoo, Sharon Dodua: Adas Raum: Frauenroman
• Phillips, Julia: Das Verschwinden der Erde:  

Ein ausgeklügelter u. kraftvoller literarischer Thriller
• Regener, Sven:  

Glitterschnitter: Liebe, Freundschaft, Verrat: Gesellschaft
• Schubert, Helga:  

Vom Aufstehen – Ein Leben in Geschichten: Biografie
• Sparks, Nicholas:  

Mein letzter Wunsch: Eine erste große Liebe, die nicht sein kann
• Whitaker, Chris: Von hier bis zum Anfang:  

Ein ergreifender Roman, der jeden Preis verdient.: Familie
Alt und Jung sind herzlich in das Zoephelsche Haus zum Stöbern und Schmökern  

eingeladen, ab sofort ist die Entleihung von Medien nach Terminvereinbarung telefo-
nisch (03 74 21) 2 27 22 oder per E-Mail (bibliothek@oelsnitz.de) möglich;  
hier werden im Rahmen der Kontaktnachverfolgung die Daten erhoben.  

Weitere aktuelle Informationen und der Medienbestand sind auch im Internet unter 
der Web-Adresse https://oelsnitz.bbopac.de erhältlich.

Besuche nur nach 
telefonischer Vereinbarung

Stadtverwaltung Oelsnitz/Vogtl. 
Tel.: (03 74 21) 7 30

Gemeindeverwaltung Eichigt 
Tel.: (03 74 30) 52 37

Gemeindeverwaltung Bösenbrunn  
Tel: (03 74 34) 8 02 83

Gemeindeverwaltung Triebel/Vogtl. 
Tel: (03 74 34) 8 02 10
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